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Der Vorsitzende, Abgeordneter Harms, eröffnet die Sitzung um 10 Uhr und stellt die Be-
schlussfähigkeit des Ausschusses fest. Die Tagesordnung wird in der vorstehenden Fassung 
gebilligt. 
 
 

1.  Bericht der Landesregierung zur Mai-Steuerschätzung und vor-
läufigen Haushaltssperre 
Berichtsantrag der Fraktion der SPD 
Umdruck 20/1466 
Vorlagen des Finanzministeriums 
Umdrucke 20/1329, 20/1461, 20/1465, 20/1504, 20/1505 

 

Auf Antrag der Abgeordneten Raudies wird zu diesem Tagesordnungspunkt ein Wortprotokoll 
gefertigt. 

 

Monika Heinold, Finanzministerin: 

Sehr geehrte Abgeordnete! Die Landesre-
gierung hat sich am Dienstag, 16. Mai 
2023, auf meinen Vorschlag hin auf eine 
Haushaltssperre verständigt, die von An-
fang an als „vorläufig“ kommuniziert wurde. 
Vorab habe ich mich mit dem Ministerpräsi-
denten am Montag, 15. Mai 2023, über 
diese Maßnahme abgestimmt. Anlass für 
die Entscheidung war das endgültige Er-
gebnis der regionalisierten Steuerschät-
zung, das für das Land für das Jahr 2023 
Mindereinnahmen in Höhe von rund 376 
Millionen Euro prognostiziert. 
Im Finanzausschuss hatte ich bereits in der 
Sitzung am 4. Mai 2023 darauf hingewie-
sen, dass die weitere Entwicklung der tat-
sächlichen Ist-Einnahmen – auch im Hin-
blick auf die endgültigen Ergebnisse der 
Steuerschätzung – eng beobachtet werden 
müsse, und Ihnen mit Umdruck 20/1329 
vom 25. April 2023 die Ist-Zahlen für das 
erste Quartal 2023 vorgelegt. Im gesamten 
Schätzzeitraum werden nunmehr insge-
samt Mindereinnahmen von rund 2,8 Milli-
arden Euro prognostiziert. Zu den endgülti-
gen regionalisierten Ergebnissen gab es im 
Finanzministerium am Freitag, 

12. Mai 2023, um 18 Uhr, ein Abstim-
mungsgespräch zwischen der Finanzminis-
terin und der Arbeitsebene. 
Am Donnerstag, 11. Mai 2023, hatte Bun-
desfinanzminister Lindner das gesamt-
staatliche Ergebnis vorgestellt. Hauptursa-
chen für die Mindereinnahmen liegen in 
Steuerrechtsänderungen, die im letzten 
Jahr auf Bundesebene nach der Steuer-
schätzung beschlossen wurden. So heißt 
es in der Pressemitteilung des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen: 
„Die Differenz zum Ergebnis der letzten 
Steuerschätzung resultiert zu einem Groß-
teil aus den Auswirkungen der Steuerrecht-
sänderungen, insbesondere des Inflations-
ausgleichsgesetzes sowie des Jahres-
steuergesetzes.“ 

Hinzu kommen Mindereinnahmen bei der 
Erbschaft- und Grunderwerbsteuer. Für 
2023 liegt die Schätzung mit rund 12,495 
Milliarden Euro rund 450 Millionen Euro un-
ter den Ist-Einnahmen des Jahres 2022. 
Daneben gibt es durch die Berechnung des 
Finanzkraftausgleichs eine Wechselwir-
kung zwischen hohen Einnahmen 2022 
und Mindereinnahmen 2023. Auch das ist 
für den Finanzausschuss nicht neu. 
Das tatsächliche Ist der Steuereinnahmen 
in Höhe von rund 3,529 Milliarden Euro in 

http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/umdrucke/01400/umdruck-20-01466.pdf
http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/umdrucke/01300/umdruck-20-01329.pdf
http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/umdrucke/01400/umdruck-20-01461.pdf
http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/umdrucke/01400/umdruck-20-01465.pdf
http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/umdrucke/01500/umdruck-20-01504.pdf
http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/umdrucke/01500/umdruck-20-01505.pdf
http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/umdrucke/01300/umdruck-20-01329.pdf
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den ersten vier Monaten des Jahres macht 
einen Anteil am Haushaltssoll von 27,4 Pro-
zent aus. Dieser Wert liegt deutlich unter 
den Vergleichswerten der Vorjahre, zum 
Beispiel 35,6 Prozent 2022, und erstmals 
seit 2018 wieder unterhalb von 30 Prozent. 
Mit der Steuerschätzung sinken die prog-
nostizierten Steuereinnahmen für 2023 um 
rund 376 Millionen Euro. Abzüglich der ge-
troffenen Vorsorge von rund 254 Millionen 
Euro verbleibt eine Mindereinnahme in 
Höhe von rund 122 Millionen Euro. Die 
Konjunkturkomponente erhöht sich von 
rund 342 Millionen Euro auf rund 399 Milli-
onen Euro. 57 Millionen Euro können somit 
konjunkturell bedingt schuldenfinanziert 
werden. Die restlichen 65 Millionen Euro 
sind strukturell. 
Neben den Steuermindereinnahmen erfor-
dert auch die am 22. April 2023 bekannt ge-
gebene Einigung zum Tarifabschluss Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) 
eine Nachsteuerung im Haushalt. So ent-
steht beim Land im Bereich der Kinderta-
gesstätten 2023 ein Mehrbedarf von rund 
29 Millionen Euro. 2024 steigt dieser Mehr-
bedarf auf rund 61 Millionen Euro. Zugleich 
ist der Tarifabschluss eine Orientierung für 
künftige Personalkostensteigerungen beim 
Land. Würde es im kommenden Herbst 
beim TVL einen ähnlichen Abschluss ge-
ben wie beim TVöD, würde dies – rein rech-
nerisch – zu erhöhten Personalkosten von 
130 Millionen Euro allein 2023 führen. Bis-
her sind im Haushalt dafür rund 80 Millio-
nen Euro vorgesehen, sodass – anhand ei-
ner überschlägig erstellten Vergleichsrech-
nung des Finanzministeriums – ein noch of-
fener Vorsorgebedarf von rund 50 Millionen 
Euro bestehen würde. Auch in den nächs-
ten Jahren wird das Tarifergebnis absehbar 
deutlich über der dafür bisher getroffenen 
Vorsorge liegen. 
Die Landesregierung hat in den letzten Ta-
gen intensiv darüber beraten, wie der durch 
Steuermindereinnahmen und tarifbedingte 
Kostensteigerungen entstandene Hand-
lungsbedarf in Höhe von rund 144 Millionen 
Euro bewältigt werden kann. Erforderlich 
ist, dass nicht nur bei der Haushaltsaufstel-
lung, sondern auch im Vollzug des Haus-
halts sicherzustellen ist, dass die erlaubte 

Verschuldungsgrenze nicht überschritten 
wird. 
Die Landesregierung hat sich heute im Ka-
binett auf folgende Eckpunkte verständigt: 
Die Personalkosten der Ressorts werden 
anhand von Berechnungen und Abschät-
zungen der Häuser aktualisiert. Auf dieser 
Basis werden Budgets festgelegt, die in Ei-
genverantwortung bewirtschaftet und ver-
bindlich eingehalten werden müssen. Da-
mit soll sichergestellt werden, dass für den 
kommenden Tarifabschluss mindestens 50 
Millionen Euro zusätzlich reserviert wer-
den. 2023 nicht gebrauchte Personalaus-
gaben können in eine Rücklage für 2024 
überführt werden. 
Für den Tarifabschluss der Kitas (29 Millio-
nen Euro) und die Deckung der strukturel-
len Steuermindereinnahmen (65 Millionen 
Euro) werden die notwendigen 94 Millionen 
Euro wie folgt finanziert: durch Kürzungen 
in den Ressortbudgets sowie eine Reduzie-
rung der Vorsorge für Bewirtschaftungs-
kosten, die Rückführung von Landesmitteln 
aus einer Rücklage sowie Mehreinnahmen, 
insbesondere durch die Aktualisierung der 
Feldes- und Förderabgabe mit der Mai-
Steuerschätzung. 
Die geplanten Kürzungen der Budgets wer-
den dem Finanzausschuss titelscharf als 
Umdruck übermittelt. Für heute habe ich 
eine Vorabunterlage mit einer detaillierten 
Darstellung mitgebracht, die wir jetzt gerne 
verteilen können (siehe Umdruck 20/1504). 
Mit den beschlossenen Maßnahmen stellt 
die Landesregierung sicher, dass das Land 
die Tariferhöhungen der Kitas anteilig mitfi-
nanzieren kann, eine erhöhte Vorsorge für 
den kommenden Tarifabschluss der Län-
der (TVL) gebildet werden kann und der 
Abstand zur Verfassungsgrenze bei rund 
13 Millionen Euro – wie mit dem Haushalt 
2023 beschlossen – bestehen bleibt. Die 
neu geplante Nettokreditaufnahme liegt 
dann bei 429 Millionen Euro. Diese belastet 
das Kreditaufnahmekonto und muss in spä-
teren Jahren bei guter Konjunktur zurück-
geführt werden. Damit haben wir eine gute 
Grundlage, um die Haushaltssperre aufzu-
heben. Die technische Umsetzung findet 
noch heute statt. 

http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/umdrucke/01500/umdruck-20-01504.pdf
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Lassen Sie mich zum Schluss noch einmal 
deutlich machen, was ich in den letzten Mo-
naten immer wieder betont habe: Die finan-
ziellen Herausforderungen für unser Land 
sind enorm. Auf Grundlage der Mai-Steuer-
schätzung liegt der Handlungsbedarf für 
den Landeshaushalt für 2024 bei rund 430 
Millionen Euro und für 2025 bei rund 550 
Millionen Euro. Hinzu kommen tarif- und in-
flationsbedingte Kostensteigerungen und in 
der Regel weitere unabweisbare Mehrbe-
darfe. Dies habe ich am 25. April 2023 mit 
der Vorstellung der Eckwerte 2024 darge-
stellt. 
Die Handlungsbedarfe haben sich durch 
die jeweiligen Steuerschätzungen und Be-
schlüsse auf Bundes- und Landesebene in 
den letzten Jahren immer wieder deutlich 
verändert; Veränderungen wird es auch 
künftig geben. So betrugen die Handlungs-
bedarfe beispielsweise bereits im Herbst 
2021 mit dem von der damaligen Landes-
regierung beschlossenen Finanzplan rund 
190 Millionen Euro für 2023 und rund 500 
Millionen Euro für 2030. 
Neben Steuermindereinnahmen, steigen-
den Zinsen und inflationsbedingten Kosten-
steigerungen wirken sich auch die politi-
schen Beschlüsse des Bundes spürbar auf 
die Finanzsituation des Landes aus. Bei-
spielhaft möchte ich die Wohngeldreform, 
das Deutschland-Ticket, das Bürgergeld o-
der auch den Wegfall der Mittel für Kita-
Sprachförderung nennen. Außerdem ist 
davon auszugehen, dass bundesgesetzli-
che Leistungen im Sozialbereich weiter 
steigen werden. 
Dass Handlungsbedarfe, also eine struktu-
relle Neuverschuldung, letztlich mit der Auf-
stellung der Haushalte aufgelöst werden 
müssen, ist durch das Regelwerk der 
Schuldenbremse vorgegeben. Ist eine Auf-
lösung nicht durch Steuermehreinnahmen 
möglich, müssen die Ausgaben reduziert 
werden. In den letzten Jahren hat sich die 
Landesregierung darauf verständigt, nicht 
mitten in die Krise hinein zu sparen, son-
dern in einen handlungsfähigen Staat, in 
die Zukunft des Landes und in seine nach-
haltige Entwicklung zu investieren. Dafür 
wurden in gemeinsamen Beschlüssen Not-
kredite aufgenommen, deren Tilgung ab 

2024 beginnt. Zudem wurde mit dem Be-
schluss über den Haushalt 2023 der nach 
der Schuldenbremse mögliche Kreditrah-
men mit einer Neuverschuldung von rund 
372 Millionen Euro fast vollständig ausge-
schöpft. Das tun wir auch jetzt; ich habe 
Ihnen die Zahlen genannt. 
Alle Zahlen, die die Dimension der Heraus-
forderungen für die kommenden Jahre auf-
zeigen, waren und sind bekannt. So habe 
ich mit Schreiben vom 25. April 2023 (Um-
druck 20/1329) dem Finanzausschuss eine 
aktualisierte Eckwerteplanung übermittelt. 
In der Sitzung am 4. Mai 2023, also gut 
zehn Tage vor der Kommunalwahl, hat der 
Ausschuss diesen Umdruck zur Kenntnis 
genommen. Die Behauptung, die Landes-
regierung habe die Finanzsituation des 
Landes nicht transparent gemacht, ist 
schlicht falsch. 
 
Vorsitzender Lars Harms: 

Vielen Dank, Frau Finanzministerin. Vielen 
Dank auch für die Liste, mit der insgesamt 
94,5 Millionen Euro eingespart werden sol-
len. Den Bedarf für dieses Jahr haben Sie 
auf 144 Millionen Euro taxiert. Da stellt sich 
die Frage, wann die endgültige Liste 
kommt, wann das Kabinett das behandelt 
und wann einzelne Vereine und Verbände, 
die davon betroffen sind, entsprechend in-
formiert werden, unter welchen Bedingun-
gen sie weiterarbeiten müssen. 
 
Monika Heinold, Finanzministerin: 

Ich habe eben gesagt, dass sich der Betrag 
von 144 Millionen Euro aus einer Summe 
von 50 Millionen Euro Vorsorge zusam-
mensetzt, die im Bereich des Personals er-
wirtschaftet werden muss; der Rest ist 
durch die Liste abgebildet. Insofern gibt es 
keine zweite Liste, sondern das ist die end-
gültige Liste. Die Häuser – so ist es heute 
Morgen im Kabinett besprochen worden – 
gehen, wo es notwendig ist, auf die jeweili-
gen Zuschussempfängerinnen und Zu-
schussempfänger zu. 

http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/umdrucke/01300/umdruck-20-01329.pdf
http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/umdrucke/01300/umdruck-20-01329.pdf
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Annabell Krämer [FDP]: 

Frau Ministerin, vielen Dank für den Be-
richt. Das sind allerdings nicht die Informa-
tionen, die ich erwartet habe. Sie haben 
uns heute noch einmal deutlich vor Augen 
geführt, dass die Haushaltssperre nicht er-
forderlich war, dass es eine panikartige 
Kurzschlussreaktion war, die sich mir nicht 
erschließt. Sie haben davon gesprochen, 
dass das ein vorläufiges Mittel sein solle, 
damit sich das Kabinett überlege, wie die 
Deckungslücke – ich habe eine Summe 
von 123 Millionen Euro in Erinnerung, sie 
mag jetzt höher sein – geschlossen werden 
könne. 
Sie haben gesagt, es müsse eine Summe 
von 50 Millionen Euro für einen zusätzli-
chen Tarifabschluss eingespart werden. 
Das ist für mich aus unbesetzten Stellen 
mehr als einfach zu gewährleisten. Eine 
globale Minderausgabe in den Ressortbud-
gets – das hätte man sofort machen kön-
nen, ohne Panik bei Vereinen und Verbän-
den zu erzeugen. Genauso die Erhöhung 
der Förderabgabe – die Kollegin Raudies 
und ich haben bereits im Frühjahr darauf 
hingewiesen, dass der Haushaltsansatz an 
dieser Stelle aus unserer Sicht viel zu nied-
rig ist. Ein Nachtragshaushalt hätte keine 
Panik im Land erzeugt. 
Ich teile auch nicht Ihre Meinung, dass alle 
Informationen bereits vor der Kommunal-
wahl auf dem Tisch gelegen haben. Wir alle 
wissen, dass die Daten am 11. Mai 2023 
auf dem Tisch gelegen haben. Sie sagen, 
Sie hätten die Maßnahme am 15. Mai 2023 
mit dem Ministerpräsidenten abgestimmt. 
Auf Arbeitsebene wurde natürlich bereits 
nach Bekanntgeben der Steuereckwerte 
vom 11. Mai 2023 gearbeitet. Ich bin der 
Meinung, dass die beabsichtigte Haus-
haltssperre bereits vor der Kommunalwahl 
auf dem Tisch lag. 
Ich habe einige Fragen. Sie behaupten im-
mer, es liege am Inflationsausgleichsge-
setz des Bundes, das diese Maßnahme 
überwiegend erforderlich gemacht habe. 
Ich habe mir Einzelplan 11 von unserem 
am 23. März 2023 beschlossenen Haushalt 

zu Gemüte geführt. Hierfür haben wir Min-
dereinnahmen in Höhe von 250 Millionen 
Euro berücksichtigt. 
Für den Tarifabschluss, bei dem wir bei 
Haushaltsaufstellung mit sieben Prozent 
gerechnet haben – egal, wie ich rechne, er 
ist jetzt unter sieben Prozent ausgefallen; 
man mag mich berichtigen –, haben die 
globalen Minderausgaben für Personalaus-
gaben im Vorjahr 93 Millionen Euro betra-
gen, in diesem Jahr 314 Millionen Euro, 
also über 200 Millionen Euro mehr. Ich 
habe in Erinnerung, dass Sie auch noch 
1.400 zusätzliche Stellen in diesem Jahr 
schaffen wollten. Wenn wir die mit berück-
sichtigen, wie viele unbesetzte Stellen ha-
ben wir aktuell im Land? Bestünde bei der 
jetzigen Personalbesetzung immer noch 
eine Deckungslücke? 
Auch die Zinserhöhung lag bei Haushalts-
aufstellung auf dem Tisch. Im Gegensatz 
zu 387 Millionen Euro im Vorjahr kalkulie-
ren wir jetzt mit 491 Millionen Euro. Wir ha-
ben die Zinsvorsorge signifikant erhöht im 
Haushalt, den fast alle am 23. März 2023 in 
diesem Haus beschlossen haben. 
Noch einmal: Bei einer Deckungslücke von 
unter 150 Millionen Euro kann ich nicht ver-
stehen, dass zu dieser drastischen Maß-
nahme gegriffen wurde, die im Endeffekt 
nur Verunsicherung bei Landesbedienste-
ten sowie Vereinen und Verbänden im 
Land geführt hat, die aus meiner Sicht von 
einem Misstrauen gegenüber den Kabi-
nettskollegen zeugt, wenn man nicht auf 
eine globale Ressortminderausgabe setzt. 
Aus den vorliegenden Zahlen erschließt 
sich mir das nicht. 
Sie sagten, dass ein Großteil aus Rückgän-
gen bei der Erbschaft- und Grunderwerb-
steuer resultiere. Das hat überhaupt nichts 
mit dem Inflationsausgleichsgesetz zu tun, 
für das eine hohe Vorsorge getroffen 
wurde. 
Letztlich lagen bei der Verabschiedung des 
Haushalts am 23. März 2023 alle Fakten 
auf dem Tisch. Ich wüsste gern, welche zu-
sätzlichen Erkenntnisse es seitdem gibt, 
welche Realdatenerkenntnisse. Welche Er-
kenntnisse lagen am 23. März 2023 nicht 
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auf dem Tisch, die im Haushalt nicht hätten 
berücksichtigt werden können? 
 
Monika Heinold, Finanzministerin: 

Die Kommunalwahl und die Steuerschät-
zung laufen unabhängig voneinander. Es 
ist geübtes Verfahren der letzten Jahre: Am 
Donnerstag stellt das Bundesfinanzminis-
terium seine Zahlen vor, am Freitag wird 
die endgültige Regionalisierung mit mir be-
sprochen, meistens am späten Nachmittag, 
weil die Arbeitsebene erst dann fertig ist, 
dann geht es Anfang der Woche in die Mei-
nungsbildung und Dienstag ins Kabinett. 
So war es auch in diesem Jahr. 
Ihre konkrete Frage zum Tarifvertrag will 
ich gern beantworten. Sie wissen, dass wir 
Vorsorge getroffen haben, die in Summe 
bei acht Prozent liegt, zwei Prozent in die-
sem Jahr – rund 80 Millionen Euro –, in den 
nächsten Jahren jeweils drei Prozent dazu. 
Was haben wir gemacht? – Wir haben das 
Tarifergebnis des TVL gespiegelt – das ist 
nicht einfach, weil wir überwiegend Beam-
tinnen und Beamte haben und sich ein Ta-
rifergebnis nicht immer eins zu eins in der 
Normalform übertragen lässt, sondern es 
wird die Wirkungsgleichheit ausgerechnet, 
um das zu spiegeln. Das haben wir mehr-
fach miteinander diskutiert. Bei dieser über-
schlägigen Rechnung, was da in diesem 
Jahr und in den nächsten Jahren auf uns 
zukommt, was wir an Vorsorge getroffen 
haben, was es bräuchte, wäre es in der 
Prognose der Berechnung so, dass wir 
rund 80 Millionen Euro, zwei Prozent, in der 
Vorsorge berücksichtigt haben. Durch die 
hohen Einmalzahlungen – das macht im 
TVL dieses Jahr die Wirkung aus – bräuch-
ten wir 130 Millionen Euro. Daraus ergibt 
sich eine Lücke von 50 Millionen Euro. 
Das ist alles überschlägig gerechnet und 
eine Prognose. Als Finanzministerin will ich 
deutlich sagen: Mir ist es wichtig, wenn ich 
im Laufe eines Jahres sehe, dass sich die 
Einnahmen nach unten entwickeln und die 
Ausgaben nach oben entwickeln, dass ich 
mir Gedanken darüber mache, wie die Lö-
sung aussehen kann. Am Ende muss die 
Kasse stimmen. 

Vorsitzender Lars Harms: 

Frau Ministerin, Kollegin Krämer hat ge-
fragt, wie viele Stellen derzeit unbesetzt 
sind. Es wäre natürlich hilfreich zu wissen, 
ob das Ganze faktisch einer Einstellungs-
sperre gleichkommt. 
 
Monika Heinold, Finanzministerin: 

Die Zahl der unbesetzten Stellen liefern wir 
gern nach, die müssen wir tagesaktuell 
nachschauen, die Zahl sieht jeden Tag an-
ders aus. 
Zur Frage, ob das eine Art Wiederbeset-
zungssperre ist – nein, das ist es nicht. Ich 
habe bereits in der Pressekonferenz ge-
sagt, dass wir dieses Instrument bewusst 
nicht wählen. 
Nichtsdestotrotz brauchen wir in diesem 
Jahr, in dem wir mehr Tarifvorsorge treffen 
müssen, mehr Verbindlichkeit in den Perso-
nalbudgets. Sie wissen – das haben wir im-
mer im Zusammenhang mit den sogenann-
ten Tarif- und Verstärkungsmitteln in den 
Haushaltsberatungen besprochen –, wie 
es läuft: Die Häuser haben ihre Personal-
budgets, wir haben in Einzelplan 11 eine 
größere Vorsorge, und am Ende des Jah-
res melden die Häuser, was sie von den 
Tarif- und Verstärkungsmitteln brauchen. 
Dieses Verfahren wird jetzt einmal gedreht 
– so ist es besprochen –, sodass wir an-
hand aktualisierter Personalbudgets in der 
Prognose, was die Häuser bis Ende des 
Jahres brauchen, die Budgets aufstellen, 
verbindlich machen und darüber sicherstel-
len, dass wir mindestens 50 Millionen Euro 
zusätzlich aus den Tarif- und Verstärkungs-
mitteln für die neue Tarifanforderung ha-
ben. 
Mir ist es wichtig, an dieser Stelle die Ver-
bindlichkeit zu sichern, weil ich es nicht 
dem Zufall überlassen wollte. Ich sage 
noch einmal – auch wenn es mir anschei-
nend nicht immer richtig geglaubt wird –: 
Wir haben eine sehr schwierige Haushalts-
lage in den kommenden Jahren. Umso not-
wendiger ist es, dass wir in diesem Jahr so 
sparsam wirtschaften, wie es geht. Die 
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Steuerschätzung war ein deutlicher Hin-
weis, dass wir nicht mit höheren Steuerein-
nahmen rechnen können. Wenn Sie die 
Medienlandschaft ein bisschen verfolgen – 
das werden Sie tun –, dann sehen Sie, 
dass wir in eine Rezession gekommen 
sind. Die EZB hat mit 3,75 Prozent sehr 
schnell eine Zinssteigerung beschlossen. 
Sie sehen hohe Tarifabschlüsse. Für mich 
als Finanzministerin stellt sich die Lage so 
dar: Weniger Einnahmen, auch in der Per-
spektive, ein Druck auf die Ausgaben, das 
erfordert einen Handlungsbedarf für mich 
als Finanzministerin, die ich für den Haus-
halt verantwortlich bin. 
 
Annabell Krämer [FDP]: 

Frau Ministerin, auch wenn ich erst seit 
2017 im Schleswig-Holsteinischen Landtag 
bin – im Haushaltsvollzug waren die nicht 
verausgabten Mittel im Bereich des Perso-
nals immer höher als die jetzige Deckungs-
lücke. Die Maßnahmen, die Sie jetzt ergrei-
fen, finde ich nicht verkehrt, sondern genau 
richtig: Wenn Mittel nicht ausreichen, muss 
man in den Ressorts gucken, wo sinnvoll 
eingespart werden kann, bei den Personal-
ausgaben muss vorsichtig geguckt werden, 
und man kann gucken, welcher Haushalts-
posten angepasst werden muss. Ich frage 
mich nur, warum das nicht sofort gemacht 
wurde. Gehe ich recht in der Annahme, 
dass Sie sich mit der Notwendigkeit, dass 
in den Ressorts gespart werden muss, im 
Kabinett erst durchsetzen konnten, nach-
dem Sie die drastische Haushaltssperre 
eingesetzt haben? 
 
Monika Heinold, Finanzministerin: 

Das ist nicht richtig. Ich bin ins Kabinett ge-
gangen, nach Absprache mit dem Minister-
präsidenten, und habe für eine Sperre ge-
worben, auf die wir uns im Kabinett dann 
auch verständigt haben. Allen Beteiligten 
war klar – das habe ich auch öffentlich im-
mer wieder gesagt –, dass dies eine relativ 
konsequente Maßnahme ist. In der Presse-
mitteilung, die ich am 16. Mai 2023 heraus-
gegeben habe, sehen Sie in der Überschrift 
das Wort „vorläufig“. Und ich habe an dem 

Tag in der Pressekonferenz gesagt, dass 
das selbstverständlich keine Dauerlösung 
sein kann. 
Noch einmal zu den Personalausgaben: 
Sie stellen zu Recht die Frage, warum man 
nicht einfach wie in den letzten Jahren ab-
gewartet hat, was übrig bleibt. Das war für 
mich in einer Situation, in der ich wusste, 
dass ich auf jeden Fall 50 Millionen Euro 
mehr in der Reserve haben muss, keine si-
chere Variante. Ich habe die sichere Vari-
ante der Begrenzung der Personalbudgets 
gewählt und nicht darauf gehofft, dass am 
Jahresende an dieser Stelle etwas übrig 
bleibt. 
 
Beate Raudies [SPD]: 

Frau Finanzministerin, auch ich bedanke 
mich für den Bericht. Ich versuche, die Ur-
sachen für die Haushaltssperre nachzuvoll-
ziehen. Wir haben viel gehört über die 
Steuerschätzung, über die Handlungsbe-
darfe 2024 und 2025; mich interessiert der 
Handlungsbedarf im Jahr 2023. Denn nur 
der kann ja Anlass gewesen sein, eine 
Haushaltssperre zu verhängen. Ich ent-
nehme Ihrem Vortrag, dass sich das Kabi-
nett auf einen Handlungsbedarf von 
144 Millionen Euro eingestellt hat. In der 
Pressemitteilung vom 16. Mai 2023, in der 
Sie die Auswirkungen der Steuerschätzung 
auf den Landeshaushalt darstellen, steht 
für das Jahr 2023 ein Minus von 122 Millio-
nen Euro, Handlungsbedarf nach Steuer-
schätzung null. Wie hoch ist der Hand-
lungsbedarf denn nun tatsächlich? Wir ha-
ben den Landeshaushalt erst vor knapp 
zwei Monaten mit einem Umfang von 
14 Milliarden Euro verabschiedet. Ich kann 
auch nach Ihrem Vortrag nicht nachvollzie-
hen, aus welchem Grund eine Haushalts-
sperre notwendig war. 
Ich habe Sie eben so verstanden, dass Sie 
den Entschluss gefasst haben, eine Haus-
haltssperre vorzuschlagen, dass Sie das 
mit dem Ministerpräsidenten am 15. Mai 
2023 nachmittags besprochen haben, dass 
also die Initiative von Ihnen ausging. Dann 
muss es ja eine Kabinettsvorlage gegeben 
haben. Wann wurde die erstellt, wer hat 
mitgezeichnet, wann haben alle Ressorts 
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die bekommen, und welche Prüfungen sind 
in Ihrem Haus vorgenommen worden zur 
Rechtmäßigkeit, Angemessenheit und 
Auswirkung der Haushaltssperre und 
wann? 
 
Monika Heinold, Finanzministerin: 

Es gab keine Kabinettsvorlage. Deshalb 
gab es auch keine Mitzeichnung und keine 
Erstellung von Kabinettsvorlagen, sondern 
es war so, wie ich es geschildert habe: Am 
Freitag nach der Bundessteuerschätzung, 
einen Tag später, wie üblich, gab es gegen 
Abend eine Information meines Hauses 
über die endgültigen regionalisierten Er-
gebnisse. Dann bin ich damit ins Wochen-
ende gegangen. Montag gab es einen Ter-
min mit dem Ministerpräsidenten. Dort ha-
ben wir – wie üblich – beraten, wie wir mit 
der Steuerschätzung umgehen. Dann bin 
ich mit dem mündlichen Vorschlag einer 
Sperre – wie gemeinsam mit dem Minister-
präsidenten besprochen – Dienstag ins Ka-
binett gegangen. Für eine Haushaltssperre 
braucht es keine Kabinettsvorlage. Es wäre 
sehr unüblich, im Vorfeld einen langen Ab-
stimmungsprozess zu einer Haushalts-
sperre zu machen. Alle, die schon einmal 
Verantwortung in einem Ministerium getra-
gen haben, wissen, dass das schwierig 
würde. 
Sie sprechen die Pressemitteilung vom 
16. Mai 2023 an. Wir sind immer sehr trans-
parent, und wir haben die Zahlen sehr 
transparent in die Tabelle reingeschrieben. 
Da sehen Sie, dass die Veränderung der 
Konjunkturkomponente offen ist und dem-
entsprechend eine Null beim Handlungsbe-
darf steht. Das hätte man vermutlich offen-
lassen müssen. Denn die Mai-Steuerschät-
zung ist im Normalfall konjunkturell. In die-
sem Fall waren strukturelle Elemente da-
bei. Das liegt daran – das hat mich nicht 
glücklich gemacht, aber das war so –, dass 
die Bundesregierung relativ lange ge-
braucht hat, ihre Gesetze zu beschließen, 
sodass die Gesetze mit der strukturellen 
Wirkung des Inflations- und Jahresaus-
gleichsgesetzes nach der Oktober-Steuer-
schätzung kamen. Diese sind aber als 

strukturell zu betrachten und haben des-
halb eine strukturelle Wirkung. Das ist ein 
bisschen anders als in den letzten Jahren 
und zeigt die Herausforderung, vor der wir 
immer wieder stehen, in turbulenten Jah-
ren, in denen sich Dinge anders entwickeln, 
die Dinge richtig einzuordnen. 
In diesem Zusammenhang spielt auch der 
Erdölförderzins eine Rolle, der im Zusam-
menhang mit der Steuerschätzung immer 
neu bewertet wird, zusammen mit kleineren 
Einnahmen wie der Spielbankabgabe, da 
werden kleinere Einnahmen nachjustiert. In 
dem Kompendium, das die Länder mit dem 
Stabilitätsrat vereinbart haben, zur Berech-
nung von strukturell und konjunkturell ist 
auch der Erdölförderzins mit aufgeführt, so-
dass mit der Aktualisierung der Mai-Steuer-
schätzung die Einnahmen neu berechnet 
werden und dies dann auch im Rahmen 
von konjunkturell und strukturell eine Wir-
kung entfaltet. Sie sehen – insofern ist es 
gut, dass Sie auf die Medieninformation 
vom 16. Mai 2023 hingewiesen haben –, 
dass wir die Zahlen noch nicht ausdifferen-
ziert hatten. Wir haben die Tage genutzt, 
um das alles „einzuwerten“ und zu 
schauen, wo wir genau stehen. 
 
Vorsitzender Lars Harms: 

Wenn keine Kabinettsvorlage erstellt wor-
den ist, haben die Kabinettsmitglieder an-
dere schriftliche Unterlagen bekommen, 
die ermöglicht hätten, das zahlenmäßig 
nachzuvollziehen? 
 
Monika Heinold, Finanzministerin: 

Nein. Das war mündlich. Eine Haushalts-
sperre läuft so – so kenne ich es –: Ich gehe 
als Finanzministerin ins Kabinett und unter-
breite den Vorschlag. Das habe ich ge-
meinsam mit dem Ministerpräsidenten ge-
macht, in mündlicher Form. Dafür gibt es 
weder eine Kabinettsvorlage noch eine 
schriftliche Vorbereitung noch irgendetwas, 
sondern das ist mein Vorschlag, und dann 
gab es eine Verständigung, dass wir so vor-
gehen. Mündlich, keine Vorlagen, keine 
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schriftlichen Dokumente, die wir an irgend-
welche Häuser verschickt haben. 
 
Beate Raudies [SPD]: 

Frau Ministerin, ich möchte gern den kon-
kreten Handlungsbedarf für 2023 im Ver-
hältnis zum Volumen des Landeshaushalts 
von 14 Milliarden Euro wissen. 
 
Monika Heinold, Finanzministerin: 

Das habe ich Ihnen geschildert, das will ich 
gern wiederholen. In der strukturellen Wir-
kung sind es 65 Millionen Euro, die aus der 
Steuerschätzung entstehen. Dagegen läuft 
noch die Einnahme aus dem Erdölförder-
zins. Das sehen Sie in der Liste, in der wir 
Ihnen das transparent dargestellt haben. 
 
Ole-Christopher Plambeck [CDU]: 

Auch ich bedanke mich für den Bericht. Die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind 
schwierig, das sehen wir auch auf Bundes-
ebene. Das hat natürlich Auswirkungen auf 
unseren Landeshaushalt. 376 Millionen 
Euro weniger gegenüber der Haushaltsauf-
stellung. Daher kann ich es durchaus nach-
vollziehen, dass man bei einem Handlungs-
bedarf von 144 Millionen Euro im Jahr 2023 
erst einmal ein Stoppschild setzt. Ich ver-
gleiche es einmal mit einem Unternehmen 
oder einem Privathaushalt: Wenn Einnah-
men zurückgehen und die Kosten bleiben 
oder steigen, dann muss man eben einmal 
sagen: Stopp, wir schauen uns das in Ruhe 
an. Das war ja auch eine vorläufige Haus-
haltssperre. Dann wird innerhalb einer Wo-
che eine Liste vorgelegt mit Einsparungen 
von insgesamt 95,5 Millionen Euro Einspa-
rungen im Vollzug. Ich schließe mich dem 
Lob der FDP an: In der Sache ist es richtig, 
im Vollzug einzusparen, um die Lücke zu 
schließen, damit wir am Ende keine böse 
Überraschung erleben und auch im Vollzug 
einen verfassungsgemäßen Haushalt ha-
ben. Deswegen ist es wichtig, das bis Ende 
des Jahres eng zu monitoren und zu beglei-
ten, um zu sehen, wie sich Einnahmen und 
Ausgaben entwickeln. Dafür bekommen wir 

ja auch die Ist-Zahlen. Ich kann das schon 
nachvollziehen. Die Themen Steuerrechts-
änderungen, Grunderwerbsteuer, Erb-
schaftsteuer sind Themen, die sich im Voll-
zug auswirken. Es ist transparent gewesen, 
jetzt darzustellen, wo wir stehen, was wir 
machen. Das kann ich gut nachvollziehen. 
Vielen Dank dafür. 
 
Oliver Brandt [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN]: 

Auch von meiner Seite vielen Dank für die 
Darstellung. Zur Frage, was wir Abgeord-
nete wann gewusst haben und ob man das 
bei Verabschiedung des Haushalts 2023 
schon hätte wissen können: Umdruck 
20/1329 vom 25. April 2023 ist schon ange-
sprochen worden, den der Finanzaus-
schuss am 4. Mai 2023 zur Kenntnis ge-
nommen hat. In diesem Umdruck ist auf 
den Einnahmerückgang von 525 Millionen 
Euro von Januar bis März 2023 hingewie-
sen worden. Diese Zahl kannten wir bei 
Aufstellung des Haushalts noch nicht, ins-
besondere weil der wesentliche Posten 
Ausgleichszahlung im Finanzausgleich auf-
grund der besonders hohen Steuereinnah-
men 2022 darin enthalten ist; das macht 
fast ein Drittel von den 525 Millionen Euro 
aus. Das war schon eine neue Information. 
Gleichzeitig wird in diesem Umdruck der 
Handlungsbedarf für 2024 dargestellt in 
Höhe von 371 Millionen Euro. In der Presse 
war etwas von einer vertraulichen Kabi-
nettsunterlage zu lesen, die nicht bekannt 
war. In diesem Umdruck ist genau diese 
Zahl enthalten, die dem Finanzausschuss 
zur Kenntnis gegeben wurde. 
Wann werden die Ergebnisse der Steuer-
schätzung veröffentlicht? – Nach meiner 
Erfahrung war das Verfahren in Schleswig-
Holstein immer so: Donnerstag macht es 
der Bund, am darauffolgenden Dienstag 
macht es Schleswig-Holstein. Es gibt feste 
Verfahren. So machen es im Übrigen auch 
viele andere Länder. Hamburg hat sogar 
erst am 23. Mai 2023, also eine Woche 
später, seine regionalisierte Steuerschät-
zung vorgestellt. Daran kann ich nichts Un-
gewöhnliches entdecken. 

http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/umdrucke/01300/umdruck-20-01329.pdf
http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/umdrucke/01300/umdruck-20-01329.pdf
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Der Abschluss im TVöD, die Tarifeinigung 
hat am 22. April 2023 stattgefunden. Erst 
da wusste man, ob die im Haushalt vorge-
sehene Vorsorge reicht. Jetzt stellen wir 
fest, dass der Abschluss sehr hoch ist. Da-
raus ergeben sich Handlungsbedarfe, die 
jetzt im Rahmen der Haushaltssperre und 
der getroffenen Maßnahmen abgebildet 
werden. 
 
Lasse Petersdotter [BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN]: 

Vielen Dank für den Bericht. Ich möchte ein 
bisschen in die Geschichte gucken. In die-
sem Jahrtausend – ich weiß nicht, wie es 
davor war – kamen Haushaltssperren im-
mer am Tag der Steuerschätzung. Das 
wurde nicht am Wochenende davor vollzo-
gen, sondern immer am Tag der Steuer-
schätzung, immer am Dienstag wurde eine 
Haushaltssperre beschlossen. Das finde 
ich für den Kontext wichtig, weil ja auf die 
Kommunalwahl verwiesen wird. Abgese-
hen davon, dass man bei einer Kommunal-
wahl Kommunalparlamente wählt und nicht 
aufgrund eines Landeshaushalts entschie-
den wird, finde ich es wichtig festzustellen, 
dass das auch 2009, als die letzte Haus-
haltssperre beschlossen wurde, und 2001 
genauso gemacht wurde. 
Im Vergleich zu diesen Jahren haben sich 
allerdings die Schuldenregeln verändert. 
Die Regeln heute besagen, dass ein Haus-
halt auch im Vollzug den Schuldenregeln 
entsprechen muss. Es lohnt sich, einmal 
auf die rechtliche Grundlage einer Haus-
haltssperre zu gucken: In § 41 der Landes-
haushaltsordnung heißt es: „Wenn die Ent-
wicklung der Einnahmen und Ausgaben es 
erfordert“. Das ist eine Abwägungsent-
scheidung. Egal, welche Zahlen vorgelegt 
werden, ich gehe davon aus, dass die Op-
position immer sagen wird, das hätte sie 
anders gemacht. 
„Augen zu und durch“ ist etwas anderes, 
wenn man Verantwortung trägt, als wenn 
man aus der Opposition heraus sagt: 
Komm schon, auf guter Hoffnung hättet ihr 
das schon machen können. 

Ich finde die Entscheidung, die getroffen 
wurde, nachvollziehbar. Ich finde es gleich-
zeitig richtig und notwendig, dass eine 
Haushaltssperre so kurz wie möglich gilt, 
wie es alle, sowohl die Verbände als auch 
die Opposition, gefordert haben. Jetzt gilt 
sie zwei Wochen, also tatsächlich so kurz, 
wie irgendwie möglich. Dann heißt es plötz-
lich: Das war jetzt aber ein bisschen zu 
schnell, lasst uns lieber noch einmal treffen. 
– Die Bewertungskriterien müssen doch zu-
einander passen! 
Zur Finanzierungsliste: Es handelt sich um 
eine Liste für den laufenden Haushalt. Die 
Kolleginnen der Opposition haben recht: 
Die Haushaltssperre gilt für das laufende 
Haushaltsjahr. Die Finanzierungsliste gilt 
für das Jahr 2023. Die Herausforderungen 
für 2024, die offenbar nicht bezweifelt wer-
den, sind ungleich höher und werden wei-
tere Gespräche brauchen, für die wir zum 
Glück noch etwas mehr Zeit haben; ich bin 
auf die Aufstellung des Haushalts 2024 ge-
spannt. 
Wie gesagt, Augen zu und durch, das wäre 
die Alternative. Ich glaube, das wäre die 
schlechtere Alternative. 
Zur Erwartung, die Frau Krämer zu Beginn 
geäußert hat: Die Kernfrage ist doch, wie 
lange die Haushaltssperre gilt. Sie galt zwei 
Wochen und ist heute aufgehoben. Wie 
wird sie gelöst? – Sie wird über dieses 17-
seitige Papier gelöst. Für mich werden die 
Erwartungen erfüllt. 
 
Thomas Losse-Müller [SPD]: 

Frau Ministerin, danke für Ihren Bericht. Wir 
haben ohne Zweifel eine schwierige Lage. 
Wir erkennen an, dass die Haushaltssitua-
tion nicht besser wird. Es geht jetzt aller-
dings um die Frage der Angemessenheit ei-
ner Haushaltssperre und den Effekt. 
Die Pressemitteilung, die Sie am 16. Mai 
2023 veröffentlicht haben, trägt als letzte 
Aktualisierung das Datum 11. Mai 2023. Es 
deutet also alles darauf hin, dass sie schon 
am Donnerstag, dem 11. Mai 2023, ge-
schrieben worden ist. So ist sie auch veröf-
fentlicht worden. Ich bitte Sie zu konkreti-
sieren, wie die Entscheidungsfindung war, 
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wann Sie den Entschluss gefasst haben, 
eine Haushaltssperre auszubringen, wann 
Sie Prüfungen ins Haus gegeben haben zu 
der Frage, ob eine Haushaltssperre not-
wendig ist, und, wenn Sie das beantwortet 
haben, zu sagen, was der eigentliche Effekt 
der Haushaltssperre war. Was ist denn in 
den zwei Wochen passiert, damit es ange-
messen war, eine Haushaltssperre auszu-
bringen? Denn die vorliegende Liste kann 
es ja nicht gewesen sein, die ist ja nicht das 
Produkt einer Haushaltssperre, sondern 
das Produkt von Überlegungen, wie man 
den Haushalt zusammenkriegt, was ja rich-
tig ist in dieser Situation. 
 
Monika Heinold, Finanzministerin: 

Könnten Sie mir einmal auf die Sprünge 
helfen, was das Datum 11. Mai 2023 an-
geht? 
 
Thomas Losse-Müller [SPD]: 

Die Presseerklärung, die Sie veröffentlicht 
haben und die so im Internet einzusehen 
ist, trägt unter dem Titel, auf den Sie hinge-
wiesen haben, Verhängen einer vorläufi-
gen Haushaltssperre, das Datum letzte Ak-
tualisierung 11. Mai 2023. Das war der 
Donnerstag, an dem die Ergebnisse der 
Steuerschätzung veröffentlicht worden 
sind. Unter dem Datum ist sie auch auf der 
Internetseite einsehbar, 11. Mai 2023 und 
nicht 16. Mai 2023. 

(Frau Balzer, Finanzministerium: Der 
letzte Stand ist vom 15. Mai 2023 abends 

gewesen!) 
– Die Frage ist nicht, was der letzte Stand 
ist, die Frage ist, was der erste Stand ist. 
Wann ist diese Pressemitteilung geschrie-
ben worden? 
 
Monika Heinold, Finanzministerin: 

Um noch einmal das Vorgehen deutlich zu 
machen: Die Steuerschätzung war am 
Donnerstag, dem 11. Mai 2023, die endgül-
tige Regionalisierung kam am Freitag, mein 
Gespräch mit dem Ministerpräsidenten war 

am Montag. Unabhängig davon, was wir 
letztendlich machen, gibt es natürlich Ge-
spräche mit der Arbeitsebene für unter-
schiedliche Szenarien von Steuerschätzun-
gen. Ich kann es ja nur so sagen, wie es ist, 
und es ist so: Erst wenn die endgültigen 
Zahlen des Bundes vorliegen, haben wir 
am Freitag danach das endgültige Ergeb-
nis. Seien Sie sich sicher – sonst würde ich 
es nicht sagen –, mit der Entscheidung, ob 
wir eine Haushaltssperre erlassen, bin ich 
Montag zum Ministerpräsidenten gegan-
gen. Wir haben intensiv darüber beraten, 
haben die Argumente gewogen und nach 
diesem Gespräch entschieden, eine Sperre 
zu machen. 
 
Thomas Losse-Müller [SPD]: 

Ich habe nicht gefragt, wann Sie den Minis-
terpräsidenten darüber informiert haben, 
sondern meine Frage ist, wann Sie geplant 
haben, eine Haushaltssperre vorzuschla-
gen. Ich weise noch einmal darauf hin: Die 
Version der Pressemitteilung ist bereits für 
den 11. Mai 2023 ausgewiesen. 
 
Monika Heinold, Finanzministerin: 

Das werde ich mir gern noch einmal an-
schauen. In der Sache ist es so – das habe 
ich eben gesagt –, dass wir, wenn eine 
Steuerschätzung auf uns zukommt und wir 
wissen, dass wir einen hohen Ausgabe-
druck haben, natürlich überlegen, welche 
Möglichkeiten es gibt. Aber die Entschei-
dung kann immer erst fallen, wenn die Zah-
len endgültig sind. Freitagabend waren die 
Zahlen endgültig, und Montag war die 
Frage, ob wir eine Sperre erlassen oder 
nicht, und wir haben uns letztendlich dafür 
entschieden. 
 
Thomas Losse-Müller [SPD]: 

Es ist noch die Frage offen, was die Haus-
haltssperre gebracht hat. Zwei Wochen 
Haushaltssperre, wie viele Einsparungen 
hat die Haushaltssperre gebracht, und ist 
diese Maßnahme angemessen gewesen? 
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Monika Heinold, Finanzministerin: 

Aus meiner Sicht – ich wiederhole es gern 
– war die Haushaltssperre richtig, es war 
der richtige Zeitpunkt, es war die richtige 
Maßnahme. Wir haben uns im Kabinett da-
rauf verständigt, die rund 145 Millionen 
Euro Handlungsbedarf, die wir durch Min-
dereinnahmen und Mehrausgaben identifi-
ziert haben, in der Erwirtschaftung sicher-
zustellen. Es ist die Verantwortung, dass 
der Haushalt auch im Vollzug verfassungs-
konform ist. Früher war das nicht immer so, 
inzwischen ist das so, und das finde ich 
auch richtig. Dementsprechend haben wir 
gehandelt. Natürlich können Sie einer Fi-
nanzministerin vorwerfen, dass sie handelt 
und darauf achtet, dass die Kasse zum 
Schluss stimmt. Aber mit diesem Vorwurf 
kann ich gut leben. 
 
Thomas Losse-Müller [SPD]: 

Noch einmal: Die Liste ist das Produkt von 
Arbeiten in zwei Wochen, die die Landesre-
gierung gemacht hat. Darin sind Vor-
schläge enthalten, wie die Handlungsbe-
darfe, die erst null Euro, dann 122 Millionen 
Euro und jetzt 144 Millionen Euro betragen, 
dieses Jahr erwirtschaftet werden sollen. 
Welchen Effekt hat die Haushaltssperre ge-
habt, um dieses Produkt zu erreichen? 
 
Monika Heinold, Finanzministerin: 

Noch einmal: Wir wussten, dass wir Mehr-
ausgaben haben. Wir haben mit der Steu-
erschätzung gesehen, dass wir auch in der 
Perspektive weniger Einnahmen haben. 
Wir haben gesehen: Die Einnahmen sin-
ken, die Ausgaben erhöhen sich. Den Blick 
darauf, wie es in Kombination beider Ele-
mente vermutlich ist, hatten wir mit der re-
gionalisierten Steuerschätzung am Freitag-
abend. Daraufhin habe ich mit dem Minis-
terpräsidenten beraten, wie wir mit dieser 
Situation umgehen. Wir haben gesagt, 
dass wir ein gemeinsames Interesse ha-
ben, dass wir den Haushalt im Vollzug ver-
fassungskonform halten. Dafür haben wir 
das Instrument der Sperre gewählt. Wir ha-

ben uns innerhalb kürzester Zeit sehr kon-
struktiv miteinander auf dieses Verfahren 
verständigt: begrenzte Personalbudgets, 
Nutzung von Rücklagen, sehr sparsame 
Bewirtschaftung in den Ressorts. 
Ich bin sehr froh, dass dieser Weg geklappt 
hat. Vor allem bin ich sehr froh, dass dies 
in einer guten Kommunikation innerhalb der 
Landesregierung stattfindet und wir in zwei 
Wochen diese nicht sehr einfache Aufgabe 
bewältigt haben. Wer von Ihnen schon ein-
mal in Besprechungen saß, in denen es 
nicht um die Frage ging, mehr Geld auszu-
geben, sondern weniger Geld auszugeben, 
weiß, dass das nicht so einfach ist. Es war 
ein sehr gutes, konstruktives, vertrauens-
volles, schnelles Verfahren, wir haben eine 
gute Lösung gefunden. Aus meiner Sicht 
war die Sperre zum richtigen Zeitpunkt das 
richtige Instrument. Aber ich bin genauso 
froh, dass es gelungen ist, sie innerhalb 
kürzester Zeit wieder aufzuheben, weil es 
gelungen ist, eine Lösung für weniger Ein-
nahmen und mehr Ausgaben – beides un-
vermeidbar – zu finden. 
 
Thomas Losse-Müller [SPD]: 

Ich saß schon einmal in solchen Gesprä-
chen, in denen es darum ging, weniger 
Geld auszugeben. Das ist auch gelungen, 
ohne eine Haushaltssperre auszubringen. 
Ich nehme jetzt mit – bitte korrigieren Sie 
mich, wenn es falsch ist –: Sie haben die 
Haushaltssperre weit vor dem 11. Mai 2023 
im Haus vorbereitet. Sie haben die Ent-
scheidung zwar erst mit dem Ministerpräsi-
denten Montag getroffen und dann am 
Dienstag im Kabinett, aber Sie müssen 
noch erklären, warum die Pressemitteilung 
schon am 11. Mai 2023 erstellt worden ist. 
Sie haben vorher geprüft, dass Sie eine 
Haushaltssperre ausbringen. Ich gehe da-
von aus, dass Sie geplant haben, das zu 
tun. Das haben Sie vor der Kommunalwahl 
nicht veröffentlicht. Das war der Weg in die 
Haushaltssperre. 
Jetzt interessiert mich der Weg aus der 
Haushaltssperre heraus. Wer hat denn die 
Entscheidung getroffen, die Haushalts-
sperre aufzuheben, und aus welchem 
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Grund? Denn die Liste lag da ja noch nicht 
vor, die haben Sie ja erst heute im Kabinett 
vorgelegt. Warum haben Sie verkündet, 
dass die Haushaltssperre wieder aufgeho-
ben werden soll? Und noch einmal: Was 
war der Effekt der Haushaltssperre, außer 
– wie wir jetzt mitnehmen – die Disziplinie-
rung des gesamten Kabinetts? Es ist schon 
ziemlich krass, dass es dafür eine Haus-
haltssperre braucht. Ich bin davon ausge-
gangen, dass Sie das auch so miteinander 
verhandeln können. Was war das Ziel, und 
würden Sie sagen, es war ein Fehler, die 
Haushaltssperre auszubringen? 
 
Monika Heinold, Finanzministerin: 

Ich will mich gern wiederholen: Die Haus-
haltssperre war das richtige Instrument 
zum richtigen Zeitpunkt. Das Ergebnis der 
Haushaltssperre ist, dass wir jetzt Klarheit 
darüber haben, dass eine Lücke von rund 
144 Millionen Euro, die aus weniger Ein-
nahmen und mehr Ausgaben resultiert, be-
schlossen werden kann. Dafür gibt es eine 
verbindliche Verabredung im Kabinett. Das 
ist gut. Diese Verabredung wurde heute 
Morgen im Kabinett getroffen, die Sperre 
wieder aufzuheben. Wir hatten um neun 
Uhr Kabinettssitzung und haben uns auf 
meinen Vorschlag hin darauf verständigt, 
die Sperre aufzuheben. Sie haben die 
Liste; das wurde in den letzten Tagen erar-
beitet; alle haben konstruktiv mitgeholfen, 
dass das gelingt. Wir haben uns auch auf 
die Begrenzung der Personalkostenbud-
gets verständigt. Das ist alles sehr fein. 
Sie fragen noch einmal, wann die Sperre 
vorbereitet worden ist und wie das Datum 
11. Mai 2023 zustande kommt. Wir müssen 
klären, was da passiert ist. Ich kann Ihnen 
nur ehrlich sagen, wie es war: Wir haben in 
den Tagen vor der Steuerschätzung im 
Haus natürlich darüber beraten, was wir 
machen, sollte sich das bestätigen, was wir 
in den Steuerzahlen im Ist sehen und ich 
Ihnen mitgeteilt habe. Da spielt man unter-
schiedliche Möglichkeiten durch. Wir haben 
die Verabredung getroffen, dass wir die 
Bundeszahlen abwarten und dass wir die 
regionalisierten Zahlen abwarten und dann 
gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten 

und dem Kabinett darüber beraten, wie wir 
vorgehen. Das haben wir getan und haben 
uns dann am Montag mit dem Ministerprä-
sidenten und am Dienstag im Kabinett auf 
die Sperre verständigt, die eine vorläufige 
ist und nach 14 Tagen nun erfreulicher-
weise wieder aufgehoben werden kann. 
 
Annabell Krämer [FDP]: 

Es tut mir leid, jetzt habe ich noch einige 
Fragen, weil die Antworten wieder mehr 
Fragen aufgeworfen haben. Frau Heinold, 
ich habe Sie eben so verstanden, das Er-
gebnis der Haushaltssperre sei gewesen, 
dass die Lücke bekannt geworden sei. 
 
Monika Heinold, Finanzministerin: 

Wenn das so im Protokoll steht, wäre das 
falsch. Sie haben erst eine Lücke, dann 
machen Sie eine Sperre, dann füllen Sie 
die Lücke oder beschließen Maßnahmen, 
damit es keine Lücke mehr gibt. Dies ist 
dann die Grundlage, um die Sperre aufzu-
heben. Alles andere wäre ein bisschen ko-
misch. 
 
Annabell Krämer [FDP]: 

Mir ist klar, dass Sie es so sicherlich nicht 
sagen wollten. Ich hatte eher das Gefühl, 
dass Sie damit sagen wollten, dass die Lü-
cke bewusst gelassen wurde. Alles, was 
hier heute gesagt wurde, erklärt mir immer 
noch nicht die Notwendigkeit der Haus-
haltssperre. Für mich ist eine Sache offen-
sichtlich: Die Haushaltssperre wurde aus-
gerufen, um den Kabinettskolleginnen und 
Kabinettskollegen deutlich vor Augen zu 
führen, dass aus Ihrer Sicht Handlungsbe-
darf besteht. Sie hätten jederzeit die Mög-
lichkeit gehabt, diese Maßnahmen im Kabi-
nett zu beschließen und mit einem Nach-
tragshaushalt einzubringen. Dann wäre al-
les gut gewesen, das wäre geräuschlos 
durchs Land gegangen, keiner wäre verun-
sichert gewesen, weder Personal noch Ver-
eine oder Verbände. 
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Diese Haushaltslücke von zwei Wochen 
hat weder finanziell irgendetwas gebracht – 
wahrscheinlich wird sie eher noch höhere 
Kosten verursacht haben, weil man im 
Nachgang den ganzen Schaden wieder 
aufarbeiten muss – – Ich habe gehört, dass 
es zwischendurch so eklatant war, dass 
Dienstwagen teilweise nicht betankt wer-
den konnten, weil keine Tankrechnungen 
mehr bezahlt werden durften. Für 
Schwimmkurse wurden panikartig die Kos-
ten verdoppelt. Wenn man das jetzt wieder 
zu drehen versucht, verursacht das einen 
erheblichen Verwaltungsaufwand. Diese 
Haushaltssperre von zwei Wochen hat für 
den Haushalt des Landes Schleswig-Hol-
stein nichts gebracht. Ich vermute sogar, 
dass sie im Nachgang einen Schaden ver-
ursacht hat. 
Es ist nicht deutlich geworden, warum nicht 
dieser Weg hat gewählt werden können: 
globale Minderausgaben in den Ressorts, 
gucken, wo Einnahmeerhöhungen abseh-
bar sind – wie bei der Förderabgabe – und 
bei den Personalausgaben Disziplin walten 
lassen. Das sind alles Beträge, die in einem 
– in Anführungszeichen – so geringen Rah-
men erforderlich sind, dass hierfür aus mei-
ner Sicht keine Haushaltssperre gerecht-
fertigt ist. 
Sie erwähnten zum Beispiel, 27 Millionen 
Euro Mehrausgaben durch die Tariferhö-
hung bei den Kitas müssten gedeckt wer-
den. Wir haben doch eine Kita-Rücklage 
von 41 Millionen Euro. Wäre die dafür nicht 
verwendbar gewesen? Das ist meine erste 
Frage; ich habe allerdings noch einige wei-
tere. 
 
Monika Heinold, Finanzministerin: 

Die Rücklage der Kitas ist in Teilen bereits 
verplant. 
Ich will aber noch einmal deutlich machen 
– auch wenn es scheinbar schwer zu trans-
portieren ist –, dass wir in den kommenden 
Jahren erhebliche Herausforderungen ha-
ben werden. Das führt dazu, dass wir in die-
sem Jahr sehr sparsam wirtschaften müs-
sen. Wir haben gesehen, dass die Einnah-
men sinken und die Ausgaben steigen. Da 

ist es selbstverständlich, dass wir schauen, 
wie wir diese Lücke im Vollzug schließen 
können. Dafür haben wir eine Antwort ge-
funden. 
 
Annabell Krämer [FDP]: 

Ich bin der Meinung, dass eine Haushalts-
sperre immer nur für das laufende Jahr ein 
Mittel sein kann. Aber gut, dann lasse ich 
mich gern belehren. 
Ich habe noch eine Nachfrage, bevor ich 
meine weiteren Fragen stelle: Sie sagten, 
dass die Kita-Rücklage zum Teil bereits für 
andere Maßnahmen verplant sei. Können 
Sie uns kurz Informationen dazu geben, 
wofür die Kita-Rücklage eingebracht wird? 
 
Monika Heinold, Finanzministerin: 

Wir würden das gern im Nachgang in einem 
Umdruck beantworten. Die ist natürlich nur 
für Maßnahmen innerhalb der Kita vorgese-
hen. Wenn ich mich richtig erinnere – aber 
deshalb lieber in einem Umdruck – hatte 
das auch damit zu tun, dass die Sprachför-
derung vom Bund nur noch hälftig oder nur 
noch anteilig gezahlt wird, also auch damit, 
dass die Bundeszuschüsse gekürzt wur-
den. 
Sie bekommen eine Übersicht über die 
Rücklage, die Ende des letzten Jahres rund 
40 Millionen Euro betrug und überwiegend 
in einer Größenordnung von etwa 11 bis 
15 Millionen Euro – glaube ich, ich will da 
nichts Falsches sagen – fest verplant ist, 
um das SQKM und die Sprachförderung zu 
finanzieren. Sie wissen, das SQKM ist so 
aufgebaut, dass immer erst Ende des Jah-
res feststeht, was tatsächlich gebraucht 
wird. Deshalb ist es gute Praxis der letzten 
Jahre gewesen, im SQKM immer Reserven 
für diese Schlussabrechnung zu lassen. So 
war das in den letzten Jahren auch. Ich 
meine, dass wir in diesem Jahr noch 10 bis 
15 Millionen Euro für genau solche 
Schlussabrechnungen zur Verfügung ha-
ben und die anderen Mittel im Rahmen der 
Kita-Rücklage verplant sind. Aber dazu be-
kommen Sie selbstverständlich gern eine 
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Übersicht aus dem zuständigen Ministe-
rium. 
 
Annabell Krämer [FDP]: 

Ich fasse das noch einmal zusammen: Kon-
kreter Handlungsbedarf in diesem Jahr sind 
65 Millionen Euro. Dagegen steht noch die 
nach oben anzupassende Förderabgabe. 
Wenn wir da das Saldo sehen, bin ich im-
mer noch der Meinung – und das wird hier 
heute auch nicht ausgeräumt –, dass wir 
mit dieser Haushaltssperre einen erhebli-
chen Schaden im Land angerichtet haben, 
und dass es für mich augenscheinlich so 
ist, dass innerhalb des Kabinetts ein erheb-
liches Misstrauen bestehen muss. Frau Mi-
nisterin, tut mir leid, aber Sie können heute 
nicht ausräumen, warum die nun einge-
brachten Maßnahmen nicht schon vorher 
erarbeitet und eingebracht werden konn-
ten, ohne die Haushaltssperre zu erlassen, 
also wofür diese Haushaltssperre erforder-
lich war. Sie hat dem Land finanziell nichts 
gebracht. Der Bedarf, den wir haben, also 
die Deckungslücke, ist genauso groß wie 
vor der Haushaltssperre. Ich kann das nicht 
verstehen und einfach nur sagen: Das er-
weckt bei mir den Eindruck, dass Sie sonst 
kein Druckmittel gehabt hätten, damit Ihre 
Kabinettskollegen Ihrem Einsparwillen fol-
gen. 
Kollege Petersdotter, ich möchte einmal sa-
gen, dass es nicht so wirklich zieht, dass 
Sie hier sagen, es sei „gute Tradition“, dass 
man Haushaltssperren immer am Dienstag 
nach Bekanntgabe der Steuerschätzung 
ausrufe. Das kann es nicht sein. Es kann es 
nicht sein, dass man, wenn wir am Sonntag 
eine Kommunalwahl haben und die Daten 
vorher auf dem Tisch liegen, dann Haus-
haltssperren „nach guter Tradition“ ver-
hängt. Das sollten wir dann doch ganz 
schnell wieder lassen. 
Herr Kollege Brandt, Sie nehmen darauf 
Bezug, dass es in Q1 einen maßgeblichen 
Steuerrückgang gebe. Erst einmal möchte 
ich darauf hinweisen – das wussten wir im-
mer –, dass die Steuereinnahmen in einem 
Land niemals linear sind. Was in Q1 pas-
siert kann mal in Q3 oder in Q4 passieren, 

es kann ganz erhebliche Unterschiede ge-
ben. Ich möchte darauf hinweisen, dass die 
finale Verabschiedung des Haushalts am 
23. März 2023 erfolgte. Da war das erste 
Quartal quasi zu Ende. Wenn man sich also 
jetzt auf Steuermindereinnahmen aus dem 
ersten Quartal bezieht, dann hinkt das doch 
in einem erheblichen Maße. 
Hier kommt eine weitere Frage: Ich möchte 
gern wissen, wie sich die Steuerminderein-
nahmen eigentlich genau zusammenset-
zen. Wir haben ja eine Vorsorge im Land – 
überwiegend für das Inflationsausgleichge-
setz – von einer Viertelmilliarde Euro. Frau 
Ministerin, können Sie mir sagen, wie sich 
die Mindereinnahmen aus Erbschaftsteuer, 
Grunderwerbsteuer und dann natürlich 
auch Ertragsteuer – also sprich die Minder-
einnahmen aus dem Inflationsausgleich – 
aufteilen? 
Und dann vielleicht die nächsten Fragen 
gleich mit dran, dann ist die Erlösung da: 
Können die Vereine und Verbände damit 
rechnen, dass sämtliche ursprünglich im 
Haushalt bereitgestellten Mittel für 2023 
nun auch fließen werden? 
Und meine letzte Frage lautet noch einmal: 
Warum haben Sie nicht gleich Maßnahmen 
ergriffen, sondern erst einmal eine Haus-
haltssperre verhängt? 
Dann habe ich meine Fragen erst einmal 
alle gestellt. 
 
Monika Heinold, Finanzministerin: 

Ich gehe selbstverständlich davon aus, 
dass die Mittel in 2023 wie geplant fließen 
können. 
Die zweite Frage gilt den Steuereinnah-
men. Dazu wird der Staatssekretär oder 
auch die Referatsleiterin möglicherweise 
gleich etwas sagen. Da haben wir einmal 
das Steuer-Ist, zu dem wir jetzt für Ende 
April schon eine Übersicht haben. Es würde 
die Sache vielleicht vereinfachen, dass wir 
Ihnen einfach die Tabelle mit dem Steuer-
Ist, wo ja die Steuereinnahmen mit der Dif-
ferenzierung im Ist draufstehen, einmal zu-
leiten. Wenn ich Ihre Frage richtig verstan-
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den habe, dann möchten Sie aber die Zah-
len aus der Steuerschätzung für die erwar-
teten Steuereinnahmen haben, die Grund-
lage für die Regionalisierung waren. Ich 
schlage Ihnen vor, auch dieses schriftlich 
zu übermitteln, sonst lese ich hier jetzt die 
ganzen Zahlen vor. Dazu wäre es wichtig, 
noch einmal abzustimmen, was genau Sie 
haben möchten. 
 
Annabell Krämer [FDP]: 

Ich kann das vielleicht konkretisieren. Wir 
haben ja den verabschiedeten Haushalt 
vom 23. März 2023. Darin sind schon die 
Steuerschätzungen aus Oktober um das In-
flationsausgleichgesetz angepasst worden. 
Darin haben wir ja schon adaptiert, was wir 
erwarten. Ich wüsste jetzt gern zu den nun 
für 2023 prognostizierten Mindereinnah-
men, wie sich die im Vergleich zu unseren 
Haushaltsansätzen auf die einzelnen Steu-
erarten aufteilen. 
 
Frau Berndt, Finanzministerium: 

Carola Berndt, Referatsleiterin im Referat 
VI 20. – Ich zähle jetzt nur die größten Po-
sitionen auf: Lohnsteuer minus 207,7 Milli-
onen Euro; bei der veranlagten Einkom-
mensteuer haben wir tatsächlich ein mini-
males Plus; nicht veranlagte Steuer vom 
Ertrag minus 12,8 Millionen Euro, Körper-
schaftsteuer minus 7,4 Millionen Euro, bei 
der Erbschaftsteuer tatsächlich prognosti-
ziert minus 55,9 Millionen Euro – das 
scheint sich durch die Ist-Entwicklung so-
gar zu erhöhen; so würde ich das jetzt ein-
schätzen. Grunderwerbsteuer: Nach der 
Prognose gehen in der Tat von den bisher 
veranschlagten 846,3 Millionen Euro 
207,1 Millionen Euro verloren. Das sind die 
ganz, ganz großen Positionen. Eine ge-
naue Aufstellung können wir Ihnen natür-
lich auch gern nachliefern. 
 
Annabell Krämer [FDP]: 

Also Lohnsteuer minus 200 Millionen Euro 
gegenüber dem, was wir mittels globaler 

Minderausgabe im Haushalt berücksichti-
gen? 
 
Frau Berndt, Finanzministerium: 

Nein. 
 
Annabell Krämer [FDP]: 

Das wollte ich aber wissen. Ich möchte bitte 
wissen, wie viel weniger Steuereinnahmen 
wir in den einzelnen Steuerkategorien ge-
genüber dem Haushaltsansatz 2023 erwar-
ten. 
 
Frau Berndt, Finanzministerium: 

Das habe ich Ihnen gesagt. 
 
Annabell Krämer [FDP]: 

Ja, aber wir haben hier im Haushalt globale 
Mindereinnahmen für Steuerrechtsände-
rungen, insbesondere durch das Inflations-
ausgleichgesetz, in Höhe von einer Viertel-
milliarde Euro berücksichtigt, weil das noch 
nicht umgesetzt worden war. Die muss 
dann ja gegengesetzt werden, richtig? 
 
Frau Berndt, Finanzministerium: 

Ja – 
 
Annabell Krämer [FDP]: 

Danke! 
 
Frau Berndt, Finanzministerium: 

– das ist richtig. Die muss gegengesetzt 
werden. Allerdings, nein, entschuldigen Sie 
bitte: Veranschlagte Steuern im Haushalt 
sind die Steuerarten einzeln, so wie ich sie 
aufgeführt habe. Wenn Sie die globale Min-
derausgaben meinen, die wir für das Infla-
tionsausgleichsgesetz und weitere Ge-
setze als Vorsorge eingestellt haben, dann 
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ist es in der Tat so: Das ist ein Sammelsu-
rium aus allen Titeln, das ist nur das Ge-
samtergebnis. Das können wir aber gern 
nachliefern. 
 
Annabell Krämer [FDP]: 

Genau. Dann hätte ich gern gewusst, wie 
viel von diesen 258 Millionen Euro für das 
Inflationsausgleichsgesetz berücksichtigt 
wurde und wie dann per Saldo jetzt die 
Auswirkungen des Inflationsausgleichsge-
setzes tatsächlich höher sind als wir im 
Haushalt berücksichtigt habe. Das würde 
ich dann gern zu Protokoll geben. 
 
Monika Heinold, Finanzministerin: 

Das werden wir gern liefern. 
 
Annabell Krämer [FDP]: 

Das hätte ich gern vor Freitag. 
 
Monika Heinold, Finanzministerin: 

Das werden wir gern machen. Wir listen 
das einmal auf, und dann können Sie das 
nachvollziehen. 
 
Beate Raudies [SPD]: 

Das passt ganz wunderbar. Ich muss für 
mich feststellen – und ich bin ja nun sehr 
zahlenaffin und behaupte auch, den Lan-
deshaushalt relativ gut zu kennen –: Es ge-
lingt der Landesregierung gerade, mich mit 
ihren Zahlenspielchen komplett zu verwir-
ren. Da helfen auch alle Appelle nichts, und 
dass der Kollege Plambeck sagt, wir sind 
transparent. Es werden die Ist-Einnahmen 
2023 und 2022 verglichen; dann werden 
die Soll-Einnahmen mit 2022 und 2023 ver-
glichen; und bei dem einen Mal gibt es 
100 Millionen Euro oder 144 Millionen Euro 
Differenz; beim nächsten Mal fehlen am 
Ende 300 Millionen Euro; und dann wird 
mal nach 2024 und 2025 geluschert; aber 
ich weiß immer noch nicht, wie hoch die 

konkrete Lücke im Jahr 2023 ist und warum 
diese Notbremse gezogen werden musste. 
Da bin ich komplett bei Frau Krämer. 
Ich verweise noch einmal darauf: 14 Milliar-
den Euro Gesamtvolumen im Haushalt! 
Frau Schäfer vom Landesrechnungshof hat 
es Ihnen auch schon dreimal ins Stamm-
buch geschrieben. Bei 14 Milliarden Euro 
insgesamt und wenn es denn die 144 Milli-
onen Euro an Handlungsbedarf gibt, kann 
sich jeder selber ausrechnen, welchen Um-
fang dieser Handlungsbedarf hat und wozu 
man diesen großen, großen Hammer raus-
holen, die Haushaltssperre erlassen und 
das ganze Land in Aufruhr versetzen muss 
– angefangen von den Landesministerien 
über alle Landesinstitutionen. 
Und wenn ich ehrlich bin, Frau Finanzmi-
nisterin, das, was Sie uns hier heute vorge-
legt haben – – Ich mache mir noch einmal 
den Spaß und vergleiche das mit meinen 
Kürzungsanträgen zum Haushalt. Ich 
glaube, da finde ich bei vielen der Ausga-
betitel eine große Übereinstimmung. Das 
ist ja keine Sparliste. Das ist das, worüber 
Herr Koch sich immer amüsiert, wenn ich 
meine Kürzungsanträge vorlege. 
Zu den Kollegen der Regierungsfraktionen 
möchte ich einmal sagen, dass es ja sein 
mag, dass Sie im Finanzausschuss bei den 
Haushaltsberatungen anwesend waren, 
zugehört haben Sie aber offensichtlich 
nicht. Denn die Kollegin Krämer und ich ha-
ben sehr klar nach diesen Vorsorgetiteln 
gefragt. Wir haben sehr klar nach den Vor-
sorgen für die Personalerhöhung gefragt. 
Ich habe mit der Finanzministerin, mit Frau 
Heinold, ausführlich darüber diskutiert, ob 
die 80 Millionen Euro ausreichend sind. Die 
Einschätzung war: Sie sind ausreichend. 
Von Ihrer Seite hatte niemand widerspro-
chen. Wir hätten vor zwei Monaten – das 
will ich auch noch einmal sagen –, vor zwei 
Monaten und nicht vor fünf Monaten oder 
so, die Möglichkeit gehabt, von diesen Din-
gen noch ganz viel geradezuziehen. 
144 Millionen Euro: Da hätten wir uns drei 
Stunden zusammengesetzt, und dann wä-
ren wir fertig gewesen. Ganz ehrlich! 
Das ist tatsächlich immer noch kein wirkli-
cher Grund für mich, diese Haushaltssperre 
zu verhängen. 
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Alles andere zur wirtschaftlichen Lage, zu 
den Einschätzungen und Prognosen für 
2024 und 2025: Da bin ich voll bei Ihnen, 
Frau Heinold. Da freue ich mich schon auf 
den Haushaltsentwurf und auf das, was wir 
da an überraschenden Aussagen finden 
werden. 
Trotzdem sind ja in Kenntnis der niedrigen 
Einnahmen und der drohenden Steuer-
schätzung auch in den letzten Wochen von-
seiten der Landesregierung noch Aussa-
gen getroffen worden und Entscheidungen 
angekündigt worden, die finanziert werden 
müssen. Zu dem Tarifabschluss Kita haben 
Sie etwas gesagt, jedenfalls für dieses 
Jahr. Was ist mit dem Bürgschaftspro-
gramm für die Stadtwerke? 2 Milliarden 
Euro für Wärmenetze müssen ja auch ir-
gendwie finanziert werden. Zumindest die 
Ausfallbürgschaften müssen in gewisser 
Weise in den Haushalt eingestellt werden. 
Wir haben das im letzten Jahr diskutiert, als 
es um die Energienothilfen ging. Was ist mit 
all dem, was mit Northvolt zusammen-
hängt? Wird sichergestellt, dass Sie das 
dann in den nächsten Jahren, die ja so viel 
schwieriger werden, auch abbilden und fi-
nanzieren können? – Das sind die beiden 
konkreten Fragen, die ich jetzt habe. 
 
Monika Heinold, Finanzministerin: 

Ich will einmal gern mit der Beantwortung 
beginnen. Ich möchte am Ende, Frau Krä-
mer, einmal deutlich zurückweisen, dass es 
im Kabinett Misstrauen gebe. So, wie Sie 
das geschildert haben, ist es falsch. 
Das Zweite ist: Warum ist die Vorsorge für 
den Tarif nicht gleich weiter erhöht worden? 
– Das Ergebnis des TVöD, auf dessen 
Grundlage wir dann in Perspektive mögli-
che Belastungen für den TV-L berechnet 
haben, ist nach dem Beschluss des Haus-
haltes gekommen. Die Annahme war da-
mals, dass für diese 27 Monate Abschluss 
die acht Prozent ausreichend sind. Durch 
die hohen Einmalzahlungen, die beim 
TVöD vereinbart wurden, stellt es sich jetzt 
anders dar. Ob es so im Herbst oder im 
Frühjahr kommt, wissen wir heute nicht. 
Uns schien es aber sinnvoll zu sein, nach 
Beschluss des Haushaltes mit Ergebnissen 

TVöD jetzt schon einmal eine Vergleichs-
rechnung zu machen, wo wir möglicher-
weise landen könnten, und es dann nicht 
dem Zufall zu überlassen, ob wir am Jah-
resende dieses Geld übrig haben, sondern 
dieses möglichst in Form von verbindlichen 
Personalbudgets jetzt schon fest einzupla-
nen. 
Dann haben Sie die Frage gestellt, wie es 
mit den Ausfallbürgschaften ist. Da ist die 
erfreuliche Nachricht schon mal, dass es 
jetzt ja ein Einvernehmen darüber gibt, 
dass nicht Geld in Form von 2 Milliarden 
Euro Cash aus dem laufenden Haushalt 
bereitgestellt werden muss. Das hatte ich 
aus einer Pressemitteilung einer Fraktion 
herausgelesen. Ich glaube aber, da ist in-
zwischen ein einvernehmliches Verständ-
nis, dass es um eine Bürgschaft von 2 Mil-
liarden Euro geht. Dafür bräuchte es eine 
haushaltsgesetzliche Ermächtigung, und 
dann müsste auch beantwortet werden, 
wie, in welcher Form und wie möglicher-
weise gedeckt es Ausfallbürgschaften ge-
ben muss und für welches Jahr die einge-
setzt werden müssten. 
In der Sache ist es extrem notwendig, dass 
die kommunale Wärmewende vorangeht. 
Das sehen wir an der ganzen Debatte rund 
um das Gebäudeenergiegesetz: Es 
braucht eine kommunale Wärmewende, 
mit der wir schneller vorankommen. Da ist 
uns eben von denjenigen, die es vor Ort or-
ganisieren, signalisiert worden, dass es da-
für Bürgschaften braucht. Eine Bürgschaft 
ist immer besser als ein Zuschuss. Insofern 
haben wir uns als Landesregierung darauf 
verständigt, nicht 2 Milliarden Euro aus 
dem laufenden Haushalt an irgendjeman-
den zu überweisen, sondern eine Ausfall-
bürgschaft in der Höhe mit einer haushalts-
gesetzlichen Ermächtigung auf den Weg zu 
bringen. 
Das Zweite ist die Frage: Wie geht es mit 
Northvolt weiter? Was wird tatsächlich ge-
braucht an Zuschüssen und Bürgschaften? 
– Da sind wir in enger Absprache mit dem 
Bund. Es gibt da viele Gespräche. Ich bin 
ja nicht die zuständige Ministerin, aber ich 
meine, dass da viel in Vertraulichkeit mit 
dem Bund und mit dem Investor beraten 
wird. Wenn Sie da Details wissen wollten, 



Schleswig-Holsteinischer Landtag – 20. Wahlperiode 
Finanzausschuss  31. Sitzung am 30. Mai 2023 

21 

wäre es insofern vermutlich gut, das in ei-
ner vertraulichen Sitzung mit dem zuständi-
gen Ministerium zu machen. In der Sache 
ist es so: Sollte es Investitionsbedarfe oder 
auch Bürgschaften für die Ansiedlung die-
ses Großprojektes geben müssen, hätten 
wir als Landesregierung einen hohen Ehr-
geiz, dieses sicherzustellen und müssten 
und würden dann dafür auch Lösungen fin-
den. 
Daran sehen Sie – insofern waren das sehr 
gute Beispiele –, dass der Druck auf den 
Landeshaushalt steigt. Es ist nicht abseh-
bar, dass wir deutlich weniger Ausgaben 
haben werden, sondern wir haben an vielen 
Ecken und Enden Druckpunkte, wo wir 
mehr Geld als bisher eingeplant brauchen, 
insbesondere für die Zukunftsentwicklung 
unseres Landes. Ob es der Bereich der 
Wissenschaft und Forschung ist, ob es der 
Bereich ist, der dazu beitragen soll, Ansied-
lungen nach Schleswig-Holstein zu holen 
oder Betriebe, die schon hier sind, bei der 
Dekarbonisierung zu unterstützen: Da wer-
den wir in Zukunft noch eine Reihe von 
Themen miteinander zu besprechen ha-
ben. Es wird eine maximale Herausforde-
rung sein, all dieses im Landeshaushalt un-
terzubringen. Umso wichtiger ist es, in ei-
nem laufenden Jahr, wo Sie sehen, dass 
die Einnahmen sinken und die Ausgaben 
steigen, nicht darauf zu hoffen, dass am 
Jahresende schon alles gut geht, sondern 
sofort einmal zu sagen: Stopp, wir schauen 
uns das an, wir rechnen die Wirkung, die 
aus der Steuerschätzung kommt, wir 
schauen uns an, was an großen Brocken 
jetzt schon in der Mehrausgabe bekannt ist 
und finden dafür eine Lösung. – Diese Lö-
sung ist 144 Millionen Euro schwer und 
liegt Ihnen heute auf dem Tisch. 
 
Beate Raudies [SPD]: 

Frau Finanzministerin, ich stelle fest: Sie 
sagen, Sie kriegen das hin. Ich weiß auch 
schon, was passiert, wenn Sie es nicht hin-
kriegen: Dann ist der Bund schuld. Das hö-
ren wir jetzt seit anderthalb Jahren ständig. 
Ich wollte gern noch einmal fragen: Sie hat-
ten vorhin bei den Mehrbelastungen, die 
den Haushalt betreffen, ausdrücklich das 

Thema Wohngeld, das Thema Deutsch-
landticket als große Mehrbelastung für die-
ses Jahr angebracht. Wenn ich mich recht 
erinnere, Frau Ministerin, haben wir im Par-
lament einen Notkredit aufgenommen, um 
dadurch diese Mehrbelastung des Haus-
halts abzufedern. Habe ich da eine falsche 
Erinnerung? 
 
Monika Heinold, Finanzministerin: 

Ich muss mich jetzt genau erinnern, was ich 
vor zwei Sätzen gesagt habe – es wird ja 
alles protokolliert –, ob ich tatsächlich er-
wähnt habe, dass es für dieses Jahr ist. In 
der Sache ist es so, dass das Deutschland-
ticket bereits ab diesem Jahr mit rund 
60 Millionen Euro aus dem Haushalt her-
aus finanziert wird, wenn ich es richtig erin-
nere. Für 2023 ist es schon eine Belastung, 
2024 bleibt diese Belastung, es sei denn, 
die Zahlen ändern sich. Das muss die Ent-
wicklung des Deutschlandtickets zeigen. 
Beim Wohngeld ist es so, dass es ab 2025 
direkt in den Haushalt hineinträgt, weil wir 
es ja in den Jahren 2023 und 2024 aus dem 
Notkredit finanzieren. Wenn wir uns noch 
einmal die Sprachförderung anschauen, ist 
das eine zusätzliche Belastung für den 
Haushalt. Wir können dann gern noch die 
Sozialgesetzreform geben, die es in den 
letzten Jahren gegeben hat. Wir können 
gern über das Bürgergeld sprechen, das 
vermutlich eine direkte Wirkung auf die Be-
soldung unserer Beschäftigten hat bei der 
Bemessung des Abstandsgebotes zur 
Grundsicherung, das es immer geben wird. 
Wir können uns mit der Frage des Jahres-
steuer- und Inflationsausgleichsgesetzes 
beschäftigen, das uns strukturell in Kombi-
nation rund 400 Millionen Euro im Land 
kostet. 
So gibt es eine Reihe von Beschlüssen, die 
uns durch Bundesgesetzgebung hier vor 
weitere große Herausforderungen stellt. 
Dies wollte ich nicht unerwähnt lassen. Es 
wäre auch schön, wenn wir alle miteinander 
unseren Bundestagsabgeordneten deutlich 
machten, wie schwierig die Finanzlage in 
Schleswig-Holstein und auch in anderen 
Bundesländern ist und wie notwendig es 
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ist, dass wir nicht über zusätzliche Be-
schlüsse des Bundes belastet werden. 
Sie wissen, wir haben auch noch das of-
fene Thema der Integrationsmittel, wo es 
jetzt erst einmal eine vorübergehende Lö-
sung gibt. Auch an dieser Stelle ist aber of-
fen, wie sich die Kosten entwickeln. Es 
steht fest, dass der Bund nicht zwingend 
gewillt ist, sich verbindlich an aufwachsen-
den Kosten zu beteiligen, was sehr bitter 
ist. Insofern ist schon auch die Bundespoli-
tik mit dafür verantwortlich, wie sich die ge-
samtstaatliche Finanzlage entwickelt. Das 
ist bei jeder Bundesregierung so, und damit 
müssen wir letztendlich leben. 
 
Ole-Christopher Plambeck [CDU]: 

Vielleicht noch einmal zu den Zahlen, weil 
immer gefragt wird: Mensch, wie hoch ist 
denn jetzt die Lücke? – Es sind die 122 Mil-
lionen Euro Steuermindereinnahmen zu-
züglich der Kostensteigerung im Bereich 
Tarife. Das ergibt die 144 Millionen Euro. 
Ich frage mich: Wann soll man nicht eine 
Haushaltssperre machen, um genau zu gu-
cken, wie man mit einer Lücke umgeht, 
wenn man eine Lücke im Vollzug hat? So, 
wie ich die Opposition verstehe, würde man 
das eher im Hinterzimmer mit Rücklagen 
bilden. 
(Beate Raudies [SPD]: Das ist doch Hin-

terzimmer!) 
Gerade auch die FDP hat gesagt: Mensch, 
man könnte ja auch lieber Rücklagen neh-
men. 
Ich halte das für den absolut falschen Weg, 
sondern man muss sich genau angucken: 
Wie hoch ist die Lücke? – Die ist im Rah-
men der Steuerschätzung festgestellt wor-
den. Dann hat man sich hingesetzt und hier 
entsprechende Einsparungen im Vollzug 
vorgelegt. 
Man darf es auch nicht im Verhältnis zum 
Gesamthaushalt von 15 Milliarden Euro 
stellen. Auch Sie wissen, dass der Großteil 
gebunden ist: über 5 Milliarden Euro im Be-
reich Personalkosten, fast 500 Millio-
nen Euro im Bereich Zinsen, der KFA und 
so weiter. Dann haben wir noch die Mittel, 

die durchgeleitet werden, wo wir entspre-
chende Verpflichtungen haben. Wenn man 
das abzieht, ist es schon eine relativ große 
Lücke, auf die es eine entsprechende Ant-
wort zu geben hat. 
Dementsprechend – da stehen wir auch als 
CDU dahinter – ist die Haushaltssperre in 
dem Fall richtig gewesen, sie kurz zu halten 
und jetzt auch entsprechende Lösungen zu 
finden. Die sind jetzt gefunden, sodass 
heute auch die Haushaltssperre aufgeho-
ben wird und entsprechend auch die Dinge, 
die jetzt finanziell erfolgen sollen, umge-
setzt werden können. 
 
Lasse Petersdotter [BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN]: 

Ich möchte zunächst einmal darauf einge-
hen, was Kollege Losse-Müller angespro-
chen hat, bevor das hier so eine Idee wird 
von: „Was war am 11. Mai?“ – Ich möchte 
einmal darauf hinweisen: Ich saß neulich im 
Regionalexpress, und da stand neben dem 
Datum groß „2003“. Da war ich aber nicht 
de facto im Jahr 2003, sondern es gab eine 
technische Herausforderung. Das heißt: Es 
muss nicht immer eine tatsächliche Bedeu-
tung haben. 
Das andere, zum 11. Mai. Sowie ich die 
Einstellung der Pressemitteilungen kenne, 
ist es kein automatisierter Prozess, son-
dern es muss händisch eingegeben wer-
den. Da am gleichen Tag vom Finanzminis-
terium die letzte Pressemitteilung vom 
11. Mai war, könnte ich mir vorstellen, dass 
es nicht verändert wurde. Bevor man etwas 
zu sehr überinterpretiert, finde ich das ganz 
wichtig – Punkt. 
Dann die Frage: Was hat die Haushalts-
sperre gebracht? – Meiner Auffassung 
nach ist es nicht Aufgabe einer Haushalts-
sperre, in sich zu Spareffekten zu führen. 
Die Haushaltssperre ist erst mal nur das 
Einfrieren aller einfrierbaren Prozesse – 
das ist auch nicht der gesamte Haushalt – 
und die Möglichkeit, den Haushalt an eine 
veränderte Wirklichkeit anzupassen. Das 
ist hier meiner Auffassung nach passiert, 
gerade auch mit den heute vorgelegten Fi-
nanzierungslisten. 
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Dann von erheblichem Schaden zu spre-
chen: Die Haushaltssperre wirkte jetzt neun 
Werktage. Wir alle wissen, wie viele Mittel 
so über die Wochen und Monate tatsäch-
lich verausgabt werden. Ich glaube, in die-
sen neun Werktagen ist kein erheblicher 
Schaden angerichtet worden. 
Dann möchte ich noch einmal etwas sagen 
zu dem, was Kollegin Raudies gesagt hat: 
144 Millionen Euro, die finden wir, wenn wir 
uns zusammensetzen, in drei Stunden. 
Dann setzen wir uns auch gern neun Stun-
den zusammen, wenn wir es verdreifachen. 
– Ich glaube nicht, dass das stimmt. 
Und dann noch zu einem Punkt, weil der 
immer wieder kommt, nämlich: „Dann sa-
gen Sie hier immer, der Bund!“ – Ich 
möchte einmal Herrn Dressel aus Hamburg 
zitieren, dessen Überschrift zur Steuer-
schätzung ist: 

„Lindners Steuergesetze reißen große Lö-
cher.“ 

Das zeigt, dass es keine alleinige Interpre-
tation des Landes ist, dass uns das vor 
große Herausforderungen stellt. So viel 
dazu. 
 
Thomas Losse-Müller [SPD]: 

Herr Kollege Petersdotter, natürlich ist eine 
Haushaltssperre ein Problem. Denn das ist 
das Gegenteil von Vertrauenswürdigkeit 
und Verlässlichkeit für alle, die mit dem 
Geld planen. Der Effekt ist doch, dass sich 
jetzt Verbände, Menschen und Organisati-
onen in diesem Land nicht mehr darauf ver-
lassen können, dass ein Haushalt, der vor 
zwei Monaten verabschiedet worden ist, 
noch gilt. Das wird auch nach dem nächs-
ten Haushalt so sein. Mit welcher Gewiss-
heit kann jemand noch mit dem nächsten 
Haushalt, den Sie vorlegen werden, pla-
nen, wenn die Unsicherheit da ist, da 
kommt eine Haushaltssperre? 
Eine Haushaltssperre ist so, als wenn Sie 
es nicht mehr schaffen, mit dem Gaspedal 
und der Fußbremse einigermaßen die Ge-
schwindigkeit zu halten und deshalb die 
Handbremse noch dazu nehmen müssen – 

immer mit dem Risiko, dass man ins Schlin-
gern kommt. Das ist das, was hier passiert 
ist. Deshalb ist sie auch so schnell aufge-
hoben worden, weil Sie gemerkt haben, 
dass Sie ins Schlingern gekommen sind, 
und weil viele der Verbände, gerade die So-
zialverbände, gesagt haben: So wird das 
nicht funktionieren! Das ist der Schaden, 
der jetzt schon entstanden ist – ohne ir-
gendeinen Effekt auf den Haushalt. Denn 
die Liste hätte man auch so erarbeiten kön-
nen; das ist die Fußpedalbremse. Dazu 
hätte es die Handbremse nicht gebraucht. 
Der einzige Grund, den wir gehört haben, 
warum diese Haushaltssperre verhängt 
worden ist, ist die schon von vornherein be-
stehende Absicht der Finanzministerin, ein 
Disziplinierungsmoment zu bringen, um die 
Landesregierung und alle Minister darauf 
einzustimmen, dass sie jetzt sparen müs-
sen. 
Jetzt komme ich zu Northvolt und den 2 Mil-
liarden Euro Bürgschaften. Sie haben sich 
gerade hier alle hingestellt und gesagt: Ich 
habe doch schon die ganze Zeit gesagt, 
dass hier großer Handlungsbedarf besteht; 
wir wissen, doch, dass wir da große Lücken 
haben! – Ja, das ist richtig. Eine Bürgschaft 
ist erst einmal nicht haushaltswirksam, aber 
Sie müssen natürlich dafür Vorsorge tref-
fen, dass da ein Ausfall passieren kann. 
Deshalb wird das – und zwar in einem nicht 
kleinen Umfang; denn so gut sind die Credit 
Ratings unserer Stadtwerke nicht – dazu 
führen, dass Sie große Vorsorge treffen 
müssen. Das ist etwas, was von Ihnen zwei 
Wochen vor der Kommunalwahl gekom-
men ist. 
Deshalb hören wir zwei total unterschiedli-
che Dinge: Auf der einen Seite hören wir 
eine Finanzministerin, die sagt: Die Lage ist 
so ernst, ich muss die Handbremse ziehen, 
sonst bekommen wir das nicht mehr hin! 
Auf der anderen Seite sagt der Rest der 
Landesregierung: Ich gebe das jetzt erst 
einmal aus. Northvolt – wir freuen uns dar-
über, dass das kommt! 
Wir alle wissen doch, dass es nicht nur um 
die Förderung geht, sondern da müssen 
Straßen, Schulen, Kitas und Wohnungen 
gebaut werden; da müssen riesengroße 
Ausgaben gestemmt werden. – Beides sind 
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Botschaften, die die Landesregierung vor 
der Kommunalwahl sehr bewusst gesetzt 
hat, während die Finanzministerin schon 
darüber nachdachte, eine Haushaltssperre 
auszubringen. Das passt nicht zusammen, 
und das ist der Vorwurf. Das war ein Fehler. 
Ich hätte mir gewünscht, dass wir gehört 
hätten, dass Sie zumindest eingestehen, 
dass das ein Fehler war. Aber das haben 
wir nicht gehört. Das finde ich problema-
tisch; da hätte ich mir mehr gewünscht. 
Eine interessante Frage ist auch: Wer 
wusste eigentlich vorher davon? Es ist uns 
aufgefallen, dass das Wirtschaftsministe-
rium in den letzten Wochen fleißig Förder-
anträge herausgebracht hat, während das 
Sozialministerium relativ wenig gemacht 
hat. Wer wusste davon? Wer hat wann dar-
über gesprochen? 
Die entscheidende Frage ist jetzt natürlich: 
Was passiert nach vorn? Wir gehen davon 
aus, dass Sie in all Ihren Kommunikatio-
nen, auch bei der Frage, wie es mit den 
Wärmenetzen weitergehen soll, auch mit 
Northvolt, ziemlich klar aufzeigen, wie Sie 
sich das vorstellen, wie Sie die nächsten 
Jahre aufbauen wollen – und zwar so, dass 
wir keinen Stillstand bekommen. Das ist die 
eigentliche Frage, die wir in den nächsten 
Wochen diskutieren werden. 
Mich würde noch eins interessieren, Frau 
Finanzministerin, denn so richtig klar ge-
worden ist das hier noch nicht: Sie haben 
zwei Gründe genannt, warum die Planun-
gen nicht aufgegangen sind. Erstens waren 
das die Tarifabschlüsse. – Gut, das war so 
nicht eingeplant, aber dass die höher wer-
den, war klar. Sie sind sogar noch deutlich 
unter anderen Abschlüssen gewesen, die 
wir in der Gehaltsentwicklung hatten. Der 
zweite Punkt, den Sie genannt haben, ist, 
dass das Inflationsausgleichsgesetz prob-
lematisch sei. Warum konnte das nicht – 
wie das in anderen Ländern passiert ist – 
genauer vorhergesagt werden? Denn die 
Auswirkungen waren doch eigentlich klar. 
Wir wussten doch, was an Auswirkungen 
kommt. In anderen Ländern ist es zumin-
dest nicht zu einer Haushaltssperre gekom-
men. 

Der zweite Punkt, der mich auch interessie-
ren würde: Sie haben im April selber ge-
sagt, dass Sie einen Fehler in Ihrem Re-
chenwerk hatten, 200 Millionen Euro, die 
für 2024 falsch eingestellt worden sind. 
Welchen Effekt hatte das, auch in Bezug 
auf Ihre Entscheidung, jetzt eine Haushalts-
sperre mit den bekannten Wirkungen zu er-
lassen? 
 
Monika Heinold, Finanzministerin: 

Vielen Dank für die vielen Fragen. – Ich 
fange einmal mit den 200 Millionen Euro 
an. Da wissen Sie, dass wir einen Fehler in 
der Buchung der Finanzplanung gemacht 
hatten. 
Sie wissen auch, dass das keine Rolle für 
den Haushalt 2023 spielt; dort stehen die 
prognostizierten 200 Millionen Euro drin. In 
welcher Höhe wir Einnahmen haben wer-
den – das haben wir mehrfach miteinander 
besprochen –, hängt von der Endabrech-
nung der pm und von Steuerfragen ab. All 
dies ist in der Prüfung. Da sind wir perma-
nent im Dialog mit Hamburg und schauen, 
wie es läuft. Diese Mittel sind in diesem 
Jahr eingestellt und nur in geringen Teilen 
verausgabt, weil sie überwiegend in das 
Sondervermögen gehen. Insofern – unab-
hängig von der Schlussabrechnung der pm, 
die wie gesagt noch nicht feststeht – spielt 
die Einnahme aus der pm für den Haushalt 
2023 für die Frage, wird es eng mit den Ein-
nahmen und den Ausgaben, keine Rolle. 
Ab 2024 spiel natürlich die Frage eine 
Rolle, ob man mehr oder weniger Geld in 
der Kasse hat. Deshalb ist es gut, dass die 
Finanzplanung sozusagen eine sehr kurze 
Wirkungsphase hat. Die Finanzplanung 
wird normalerweise im Zusammenhang mit 
dem Haushalt im Herbst vorgestellt. In die-
sem Jahr haben wir sie im Frühjahr veröf-
fentlicht, parallel zu all dem, was wir da ge-
macht haben. Sie war dann sozusagen ein 
paar Wochen das aktuelle Zahlenwerk ab 
2024. 
Ich will sehr deutlich sagen, dass ich versu-
che, im Ministerium eine gute Fehlerkultur 
zu leben. Das heißt: Kritisieren Sie mich für 
den Fehler und nicht meine Mitarbeitenden. 
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Sie arbeiten extrem viel und versuche nach 
drei Krisenjahren mit vielen Nachträgen, 
Nachschiebelisten, Haushalten und all 
dem, was da war, so gut es geht durchzu-
kommen. Insofern: Ja, es ist ein Fehler pas-
siert. Das ist meine Verantwortung; ich 
hätte das sehen müssen. Dieser Fehler war 
ein paar Wochen in der Finanzplanung, 
hatte aber weder für die Aufstellung des 
Haushalts 2024, der erst noch kommt, eine 
Folge bei der Frage, wieviel Geld haben wir 
eigentlich 2024 – zumal sich die Zahlen oh-
nehin ständig verändern –, noch für den 
Haushalt 2023 eine Auswirkung. 
Dass Journalisten nun so tun, als hätten sie 
eine geheime Kabinettsvorlage erhalten, 
aus der sie genüsslich zitieren, und dass 
andere Medien das wiederholen, dafür 
kann ich nichts. In der Sache ist es so, dass 
der Ausschuss sowohl über diesen Fehler 
informiert worden ist – schriftlich – als auch 
über die neuen Eckwerte. Ich sage das, 
weil Sie ja immer sagen, das habe alles vor 
der Kommunalwahl stattgefunden; irgen-
detwas hätte ich da scheinbar verschwie-
gen: Das ist alles Blödsinn, weil diese Un-
terlage deutlich vor der Kommunalwahl be-
kannt war und auch versandt worden ist. 
Ich kann nicht verhindern, dass es dazu 
eine Berichterstattung gibt, die anders aus-
sieht; das ist aber nicht meine Verantwor-
tung. 
Zur nächsten Frage, noch einmal zur 
Steuer. Ich will das gern beantworten, Frau 
Krämer. Das knüpft ein bisschen an die 
Frage an, die Sie gestellt haben: Was ist da 
eigentlich passiert? Herr Losse-Müller hat 
gefragt: Warum ist das in anderen Ländern 
anders? 
Wir haben bei dem Inflationsausgleichs- 
und Jahres-Steuergesetz, das – wie gesagt 
– nach der Steuerschätzung verabschiedet 
wurde, den Steuerminderbetrag eingesetzt, 
den wir für das Land gesehen haben. Auch 
die Kommunen haben immer einen Anteil. 
Sie wissen, dass wir den kommunalen Fi-
nanzausgleich, wenn er einmal mit der No-
vember-Steuerschätzung festgesetzt ist, im 
Nachgang nicht reduzieren, um den Kom-
munen Planbarkeit und Verlässlichkeit zu 
geben. Sie wissen auch, dass wir die Ab-

rechnung des Steuerminus, das im laufen-
den Jahr entsteht, sozusagen für die Kom-
munen immer abfedern, indem erst zwei 
Jahre später – also jetzt im Jahr 2025 –die 
Gegenbuchung kommt. 
Normalerweise sind Steuerrechtsänderun-
gen Teil der Steuerschätzung. Damit ist das 
konjunkturell bedingt und kann von uns kre-
ditfinanziert werden. Das bekommen wir 
dann zwei Jahre später zurück. Die Steuer-
rechtsänderungen, die es jetzt nach der 
Steuerschätzung gegeben hat, sind natür-
lich auch für die Kommunen strukturell ent-
scheidend. Dies bildet sich selbstverständ-
lich auch in der Steuerschätzung ab. Das 
heißt, wir sehen in der Steuerschätzung, 
dass der größte Teil – so, wie es auch sein 
soll – konjunkturell ist, dass aber ein ande-
rer Teil strukturell ist. 
Bei den Kommunen wirkt es sich so aus, 
das haben wir uns jetzt nach der Steuer-
schätzung angeschaut – – Sie müssen sich 
das so vorstellen, Donnerstag kamen die 
Zahlen vom Bund. Vor einer Steuerschät-
zung gibt es natürlich Hinweise, wo man 
möglicherweise stehen könnte, aber in die-
sem Fall kamen Donnerstag dann die end-
gültigen Zahlen vom Bund. Freitag kam 
dann die endgültige Zahl der Regionalisie-
rung. Dann kam das Wochenende, dann 
das Kabinett. Dann haben wir geschaut, 
wie sich in diesem Zusammenhang die er-
rechnete Produktionslücke des Bundes, die 
Grundlage für die Berechnung der Konjunk-
turkomponente ist, und die mögliche Ver-
schuldung in Verbindung mit dem Erdöl-
Förderzins, der da nach dem Kompendium 
auch noch reinspielt, auswirken. 
Sie sehen – auf die Pressemitteilung haben 
Sie vorhin auch hingewiesen –, dass dies 
in der Pressemitteilung an dem Dienstag 
noch nicht verarbeitet war. Im Nachgang 
haben wir dies logischerweise aber alles 
bearbeitet. 
Es ist so, dass die Kommunen mit rund 
70 Millionen Euro – das sehen Sie schon 
an den Zahlen in den Steuerschätzungsta-
bellen – betroffen sind. Davon sind 50 Milli-
onen strukturell und 20 Millionen konjunk-
turell, und die strukturellen 50 Millionen ha-
ben wir zu tragen. 
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Die Entscheidung war – ich glaube, das 
hätte von Ihnen auch niemand anders ge-
wollt –, dass wir mit der Verabschiedung 
des Haushalts im März den Kommunen 
nicht ihr Geld zusammenstreichen, son-
dern dass wir logischerweise als Land ver-
suchen, so wie immer vorzugehen, und in 
2025 erfolgt dann die Rückerstattung. 
Wenn Sie sich einmal das Steuerergebnis 
– das macht ja die Schwierigkeit der Veran-
staltung aus –, das Steuer-Ist, des letzten 
Jahres anschauen, dann sehen Sie, dass 
wir bei einem ähnlichen Steuerverlauf in 
diesem Jahr weder konjunkturelle noch 
strukturelle Herausforderungen gehabt hät-
ten, sondern die Dinge wären gut gelaufen. 
Es entwickelt sich zurzeit aber anders. 
Dieses Aufdröseln, was ist aus der Steuer-
schätzung strukturell, was ist konjunkturell, 
was betrifft die Kommunen, was betrifft uns, 
und wo sind dadurch sozusagen die Lü-
cken entstanden, das werden wir gern vor-
nehmen und Ihnen mitteilen. Unabhängig 
davon wissen wir aber auch noch nicht, wie 
das Jahr in Gänze steuerlich verlaufen 
wird. Allerdings hätte – unter der Voraus-
setzung, dass unsere Bundesregierung 
keine weitere Steuergesetzgebung auf den 
Weg bringt – alles, was jetzt kommt, eine 
konjunkturelle Wirkung, würde also gegen 
die Verschuldung laufen und könnte abge-
federt werden. Sollte die Bundesregierung 
weitere strukturelle Veränderungen be-
schließen, müssten wir schauen, wie wir im 
Vollzug trotzdem dazu kommen, einen ver-
fassungskonformen Haushalt zu bekom-
men. 
Wenn ich noch einmal auf die Frage einge-
hen darf: Wer wusste wann was? Ich wie-
derhole gern noch einmal, was ich vorhin 
gesagt habe. Es scheint mir sinnvoll zu 
sein, das noch einmal zu sagen. 
Natürlich ist es so, dass wir schon im Vor-
feld einer Steuerschätzung, bei der sie 
schon im Ist sehen, die Situation wird 
schwieriger und enger, im Haus beraten: 
Wie gehen wir damit um? Natürlich werden 
Fragen gestellt: Macht man einen Nach-
trag, macht man eine Sperre oder nicht? 
Diese Fragen stehen immer im Raum, 
wenn sich die Dinge verändern. 

Allerdings haben wir gesagt, dass wir na-
türlich erst das endgültige Ergebnis des 
Bundes und die endgültige Regionalisie-
rung abwarten müssen – logisch. Deshalb 
war nicht einmal unsere Pressesprecherin 
informiert. Wir haben das jetzt eben noch 
einmal geklärt, weil Sie ja sagten, da sei 
eine Pressemitteilung mit einem anderen 
Datum eingestellt worden. Wir haben eine 
Mail von Freitag, dem 12. Mai 2023, 17:34 
Uhr, also vom Freitag vor der Kommunal-
wahl, mit dem Entwurf einer Pressemittei-
lung aus unserem Haus gefunden. Das 
wird ja immer alles gut vorbereitet. Darin ist 
selbstverständlich von einer Sperre keine 
Rede, weil die Pressestelle auch nicht da-
von ausgehen musste und konnte, dass es 
möglicherweise eine Sperre gibt. 
Denn von Anfang an war klar: Die Frage, 
ob wir eine Sperre machen oder nicht – wo 
wir natürlich vorher darüber beraten, wie ist 
das alles technisch, wenn wir eine machen 
oder nicht –, die wird am Montag entschie-
den, wenn wir aufgrund der Regionalisie-
rung der Steuerschätzung einen klaren 
Blick haben. Deshalb trägt auch der Ent-
wurf der Pressemitteilung, in der zum ers-
ten Mal dann von einer Haushaltssperre die 
Rede ist, als Mail das Datum von Montag, 
17:39 Uhr. Unsere Pressesprecherin – 
wenn ich das so sagen, darf – war nicht so 
sehr begeistert über dieses ganze Verfah-
ren, weil sie natürlich sagt, sie muss Dinge 
frühzeitig wissen. Aber die Entscheidung, 
ob wir eine Sperre machen oder nicht, 
wurde am Montag getroffen. Es war eine of-
fene Diskussion, die ich mit dem Minister-
präsidenten geführt habe. Wir haben Pro 
und Contra gewogen, und wir haben letzt-
endlich gemeinsam entschieden, dass wir 
die Sperre machen und abends dement-
sprechend die Pressemitteilung, die vorher 
einen anderen Inhalt hatte, geändert. Dass 
nun dieses Datum 11. Mai – oder was Sie 
sagen – dort eingestellt worden ist, das 
muss technisch zu erklären sein; ich weiß 
es nicht. Auf jeden Fall kann ich es nur so 
sagen, wie es war. 
Sollte trotzdem – das ist ja Ihre Vermutung 
– der Wirtschaftsminister vorab von dieser 
Sperre gewusst haben, hat er möglicher-
weise irgendwann in meinem Büro ein Ge-
heimmikro verankert, ohne dass ich das 
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bisher mitbekommen habe. Dem müsste 
ich dann nachgehen. 
 
Vorsitzender Lars Harms: 

Gut, darüber wollen wir lieber nicht speku-
lieren, ob sich Mitglieder der Landesregie-
rung gegenseitig abhören. Das können Sie 
bei sich in der Regierung intern klären. 
Der nächste Redner auf der Rednerliste bin 
tatsächlich ich. Ich habe zwei Fragen, die 
ich persönlich als rhetorisch abtun und un-
eingeschränkt mit Ja beantworten würde. 
Da ich aber weiß, dass draußen viele Men-
schen sitzen, die sich in der Vergangenheit 
Sorgen gemacht haben und sich auch wie-
der Sorgen machen werden, stelle ich 
diese Fragen hier trotzdem und erwarte na-
türlich eine entsprechende Antwort von 
Ihnen, Frau Ministerin. Aber sicher ist si-
cher. 
Die erste Frage ist: Ist es definitiv ausge-
schlossen, dass es dieses Jahr noch eine 
Haushaltssperre geben wird? Die zweite 
Frage ist: Ist definitiv sichergestellt, dass 
die Tarifabschlüsse im Herbst für unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vollständig 
zeit- und wirkungsgleich übernommen wer-
den? 
 
Monika Heinold, Finanzministerin: 

Als Finanzministerin kann ich eine Haus-
haltssperre nie ausschließen – logischer-
weise –, weil es meine Verantwortung ist, 
im Lauf des Jahres im Vollzug sicherzustel-
len, dass Einnahmen und Ausgaben mitei-
nander in Einklang stehen. Wenn wir uns 
einmal die letzten turbulenten Jahre an-
schauen, würde ich mir natürlich wün-
schen, dass es keine Sperre braucht und 
dass nicht weitere extrem schwierige, mög-
licherweise auch global verursachte, Dinge 
auf uns zukommen. 
Die zweite Frage ist die nach der zeit- und 
wirkungsgleichen Übernahme der Tarifab-
schlüsse. Da kenn Sie unseren Koalitions-
vertrag, der sinngemäß sagt – ich will jetzt 
nichts Falsches sagen –: unter Beachtung 
des Haushalts und der finanziellen Lage 

des Landes ist zeit- und wirkungsgleich zu 
übernehmen. Wir müssen jetzt erst einmal 
schauen, wie überhaupt der Abschluss 
wird. Dann sehen wir weiter. Noch einmal: 
Das Ziel ist im Koalitionsvertrag sehr klar 
beschrieben. Wie wir das letztendlich in 
den Haushalten 2024 und folgende zusam-
menbekommen, das werden wir im Sep-
tember 2023, wenn wir Ihnen den Haushalt 
vorstellen, darstellen. 
Ich möchte noch einmal sagen: Wir haben 
eine angespannte Lage. Wir haben seit 
Langem große Lücken in der Finanzpla-
nung, seit mehreren Jahren. Es gab eine 
Verständigung, in den Krisenjahren nicht 
gegen die Krise anzusparen. Das haben wir 
gut gemacht – in unterschiedlicher Regie-
rungsverantwortung. Wir sehen jetzt, dass 
sich die Bereiche, in denen wir üblicher-
weise am Jahresende Geld übrighatten, bei 
den Zinsen, beim Personal, bei den Steu-
ern, alle drei Komponenten, drastisch ver-
ändert haben. Es ist eine andere Situation. 
Als Finanzministerin muss ich dies immer 
wieder betonen. Ich weiß, wir führen immer 
wieder auch die Debatte im Landtag, was 
noch alles auf den Weg gebracht werden 
sollte. Dafür habe ich immer großes Ver-
ständnis, weil vieles auch Herzensangele-
genheiten sind, die man gern angehen 
würde. Aber die Finanzlage ist ernst, und in 
einer ernsten Situation, wo man im laufen-
den Jahr sieht, die Einnahmen werden we-
niger, und die Ausgaben werden mehr, ist 
es aus meiner Sicht klug, richtig und sinn-
voll zu handeln. Das hat die Landesregie-
rung im Schulterschluss getan. Wir haben 
uns auf 144 Millionen Euro verständigt, mit 
denen wir die jetzt erkennbare Lücke 
schließen können. Das war ein richtiger 
und ein notwendiger Schritt. Dass der Fi-
nanzausschuss in Gänze dies nicht unter-
stützt, nehme ich zur Kenntnis. So ist es. 
 
Annabell Krämer [FDP]: 

Ich fange einmal hinten an: Frau Heinold, 
ja, Sie haben vollkommen recht. Wir haben 
eine andere Ausgangssituation, eine an-
dere Lage bei Zinsen, Personal und Steu-
ern, als wir sie vielleicht noch vor zwei Jah-
ren hatten. Ich möchte aber noch einmal 
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darauf hinweisen, dass im Haushalt 2023 
eine sehr großzügige Vorsorge für all diese 
Positionen geschaffen worden ist. Die Ta-
rifabschlüsse sind berücksichtigt, der Stel-
lenaufwuchs für 1.400 Personen wurde be-
rücksichtigt; mit einer viertel Milliarde Euro 
wurde das Inflationsausgleichsgesetz be-
rücksichtigt; und fast 100 Millionen Euro 
Zinsvorsorge wurden zusätzlich berück-
sichtigt. Insofern glaube ich nicht, dass es 
in den letzten sieben Wochen erheblich 
neue Erkenntnisse gab. 
Inwiefern, Herr Kollege Petersdotter, das 
schon als Narrativ verkaufte „Christian 
Lindner hat Schuld, dass es dem Land 
steuerlich schlecht geht“ nachher greift, 
werden wir sehen, wenn wir die Aufdröse-
lung bekommen, ob es wirklich noch Aus-
wirkungen des Inflationsausgleichsgeset-
zes im Vergleich zu den Berücksichtigun-
gen in den einzelnen Steuerarten zuzüglich 
der globalen Steuermindereinnahmen, die 
bereits im Haushalt berücksichtigt wurden, 
gab. Dann werden wir tatsächlich aufdrö-
seln, ob es nicht vielleicht doch eher an der 
Grunderwerbsteuer und an der Erbschafts-
teuer liegt. Aber darüber können wir uns 
vielleicht Freitag dezidiert auseinanderset-
zen. 
Außerdem möchte ich gern noch einmal 
darauf hinweisen: Es ist nicht so, dass das 
Inflationsausgleichsgesetz eine erhebliche 
Steuerreduktion zur Folge hatte. Nein, es 
hat lediglich verhindert, dass die Bevölke-
rung aufgrund der Inflation mit erheblichen 
Steuermehrbelastungen konfrontiert wird. 
Ich glaube, da sollte man ehrlich bleiben. 
Das steht auch der Grünen-Fraktion gut zu 
Gesicht. 
Herr Kollege Plambeck, wenn Sie von 
Rücklagen-Hinterzimmer-Politik reden, 
weise ich das ganz erheblich von mir. Wie 
Sie mich kennen, wissen Sie ganz genau, 
dass ich kein Freund von Rücklagenpolitik 
bin, dass ich immer gegen Schattenhaus-
halte und immer für Ehrlichkeit und Klarheit 
im Haushalt bin. Ich habe gerade gesagt, 
dass ich es sehr, sehr richtig finde, dass 
hier konkrete Maßnahmen – ob ich die In-
halte der Maßnahmen im Einzelnen richtig 
finde oder nicht, das erfordert noch eine ge-
nauere Durchsicht – genannt werden. Ich 

erachte es als den richtigen Weg, dass man 
konkrete Vorschläge zur Reduktion der 
Ausgaben macht und guckt, wo Einnahme-
positionen zu erhöhen sind – so, wie es 
jetzt auch erfolgt ist. Das ist genau das Ge-
genteil. 
Frau Ministerin, worüber ich jetzt allerdings 
stolpere, ist, dass Sie auf die Frage der Kol-
legen, ob alle Vereine und Verbände wirk-
lich ihre Mittel bekommen, geantwortet ha-
ben, das sei soweit sicher. Denn nach ers-
ter Durchsicht der Vorlage habe ich schon 
das Gefühl, dass hier so einiges drin ist: 
Kürzungen bei E-Sport, 250.000 Euro we-
niger beim Landessportverband, 
370.000 Euro weniger für Gemeinden und 
Gemeindeverbände zur Förderung des 
Sports. 
(Beate Raudies [SPD]: Die Tierheime hast 

du noch gar nicht gefunden!) 
– Die Zuführungen für meine Tierheime 
werden nahezu halbiert. Die Feuerwehr-
häuser in Schleswig-Holstein bekommen 
1,5 Millionen Euro weniger. Die Zuschüsse 
für den Einbruchsschutz werden nahezu 
halbiert; die Veranstaltungszuschüsse wer-
den gekürzt. Wie gesagt: Kürzungen bei 
Feuerwehr, E-Sport, Tierheimen, Schwarz-
wildjagd – ich glaube, das deckt sich nicht 
ganz mit dem, was wir unter der Antwort auf 
die Frage verstanden haben, ob die Ver-
eine und Verbände die Mittel erhalten, die 
ihnen auch zugesagt worden sind. Gerade 
bei diesen Vereinen und Verbänden – da 
können Sie gern auch wieder die mir sehr 
nahestehenden Tierheime nehmen – 
kommt es wirklich auf jeden Euro an. Dage-
gen erwarte ich eigentlich von allen Ministe-
rien – außer vom Landwirtschaftsministe-
rium, das komischerweise erhebliche Ein-
sparmöglichkeiten beim Gebäudemanage-
ment, nämlich fast den gesamten Jahres-
ansatz, sieht –, dass sie an allererster 
Stelle bei sich selber anfangen zu sparen. 
Monika Heinold, Finanzministerin: 

Vielen Dank, dass Sie noch einmal nach-
fragen, denn es ist wichtig, dass wir nicht 
mit Missverständnissen aus dieser Sitzung 
gehen. 
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Ich hatte die Frage von Lars Harms tat-
sächlich so verstanden, dass in Kenntnis 
und auf der Grundlage der heute veröffent-
lichten Veränderungen von Haushaltstiteln 
alle davon ausgehen können, dass sie ihre 
Mittel bekommen. Möglicherweise hatte ich 
die Frage falsch verstanden. Wenn Sie das 
jetzt so zusammenfassen, Frau Krämer, 
dann wäre die richtige Antwort auf die 
Frage von Herrn Harms, „Können denn alle 
davon ausgehen, dass sie ihre Mittel be-
kommen?“: Wenn man den Haushalt in 
Verbindung mit der Liste nimmt, kann jeder 
schauen, wie der aktuelle Sachstand ist. 
Das ist das, was wir umsetzen wollen. Inso-
fern war es richtig, dies noch einmal klarzu-
stellen, sollte ich mich da missverständlich 
ausgedrückt haben. 
Das Zweite: Ja, wenn Sie in einem Haus-
halt Ansätze und Titel reduzieren und das 
Geld nicht voll ausgeben, dann hat das 
auch etwas mit dem realen Leben zu tun, 
das heißt, irgendjemand merkt das. Das 
wäre sonst auch ein bisschen komisch. Ziel 
war es – und dazu habe ich auch Gesprä-
che mit den Ministerinnen und Ministern ge-
führt –, dass wir sehr behutsam damit um-
gehen und sehr genau schauen, dass wir 
dort, wo die unterstützende Hilfe – gerade 
im sozialen Bereich – besonders notwendig 
ist, eben nicht tiefe Einschnitte vornehmen. 
All dies ist gelungen. 
Wir haben heute auch die Haushaltsbeauf-
tragten der Häuser hier. Wenn Sie Fragen 
im Detail haben, warum die eine oder an-
dere Maßnahme so gesetzt wurde, dann 
stellen Sie sie gern. 
Sie haben den Einzelplan 08 angespro-
chen, wo der Ansatz um 1 Million Euro run-
tergeht. Das hatte mich im ersten Moment 
auch verwundert. Eine Nachfrage hat ge-
zeigt, dass wir diese Million im Haushalt tat-
sächlich doppelt veranschlagt hatten. Das 
heißt, sowohl die GMSH hatte diese Bewirt-
schaftungskosten, die für das Landwirt-
schaftsministerium anfallen, eingeplant – 
so ist die Antwort aus dem Haus; das ha-
ben wir gestern Abend noch recherchiert – 
als auch das neu gegründete Landwirt-
schaftsministerium, das davon ausgegan-
gen war, dass diese Mittel selbst veran-
schlagt werden müssten. Das ist bei der 

Durchsicht im Hinblick auf die Frage, wo 
können wir Mittel reduzieren, aufgefallen. 
Deshalb kann das da raus. 
 
Vorsitzender Lars Harms: 

Frau Krämer, haben Sie noch weitere Fra-
gen dazu? – Nicht. Dann ist jetzt Herr Plam-
beck dran. 
 
Ole-Christopher Plambeck [CDU]: 

Genau. Man merkt jetzt natürlich, dass das 
bei den Einsparungen titelscharf abgebildet 
ist. Aber ich sehe auch Kürzungen bei Re-
präsentationsmitteln, der Aus- und Fortbil-
dung, den Reisekosten, bei Dienstreisen et 
cetera. Ich glaube, dass die Häuser auch 
bei sich selbst sparen. 
Ich gehe noch einmal auf die letzten Wort-
beiträge von Herrn Losse-Müller ein. Das, 
was Sie dargestellt haben, waren alles Ver-
mutungen. Die Ministerin hat sie widerlegt. 
Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. 
Zum Thema Planungssicherheit: Planungs-
sicherheit hat man vor allen Dingen dann, 
wenn man eine verlässliche Finanzierung 
darstellen kann. Die haben wir dann, wenn 
wir die Lücken schließen – und das tun wir 
hier. 
 
Beate Raudies [SPD]: 

Kollege Plambeck, das ist es ja gerade: Wir 
schließen die Lücke ja nicht, sondern die 
Regierung schließt jetzt die Lücken – ob 
uns das so gefällt oder nicht. Wenn ich mir 
das jetzt angucke, sind da viele der Positi-
onen drin, für die Kolleginnen und Kollegen 
Ihrer Fraktion oder auch der Grünen-Frak-
tion sich in den sozialen Medien mit Preis-
schildern haben darstellen lassen. Da fällt 
mir spontan aus meinem Bereich die nach-
haltige Baumschulwirtschaft ein. Da sind 
auch Positionen drin, über die wir uns poli-
tisch verständigt haben, die aber vielleicht 
der Ministerin oder dem Minister so nicht 
passen. Wenn ich sehe, dass die Mittel für 
die „Landesweite wissenschaftliche Unter-
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suchung zu extremistischen und rassisti-
schen Einstellungen innerhalb der Polizei“ 
gekürzt werden, dann ist das ein Bereich, 
über den ich gern politisch mit Ihnen strei-
ten und zu dem ich jetzt nicht einfach lesen 
möchte, dass das aufgrund von Haushalts-
notwendigkeiten plötzlich verzichtbar sein 
soll. 
Wenn das wirklich so schlimm ist – Klam-
mer auf: ich finde, es ist nicht so schlimm, 
die 144 Millionen Euro, die Sie dankens-
werterweise erklärt haben; die Ministerin 
war nicht in der Lage, das so zu erklären –, 
dann wäre der saubere Weg ein Nachtrags-
haushalt. Denn der Haushaltsgesetzgeber 
ist das Parlament und nicht die Landesre-
gierung. Die Vorschläge, die hier gemacht 
werden, greifen massiv in unsere Entschei-
dungen und in das ein, was wir als Parla-
ment festgelegt haben, wofür Geld ausge-
geben werden soll oder nicht. Das finde ich 
wichtig. 
Ansonsten wollte ich eine ähnliche Frage 
stellen wie Lars Harms, ob nämlich ausge-
schlossen worden ist, dass mit der Steuer-
schätzung im September möglicherweise 
noch einmal die Notbremse gezogen wer-
den muss. 
Die Zahlen, Frau Ministerin, haben Sie 
noch einmal erläutert, aber wenn es so dra-
matisch und so schlimm ist, dann wünsche 
ich mir für den Finanzausschuss auch eine 
rechtzeitige, zeitnahe und klare Darstellung 
– nicht versteckt in zehnseitigen Umdru-
cken oder in einem halbstündigen Vortrag, 
sondern dann: Butter bei die Fische und 
Zahlen auf den Tisch! Dann wissen wir Be-
scheid, dann weiß der Landesrechnungs-
hof Bescheid, und wir sind nicht überrascht, 
wenn wieder für zwei Wochen Chaos im 
Land herrscht. 
 
Annabell Krämer [FDP]: 

Ich hatte eben eine Nachfrage vergessen. 
Ich bin natürlich über die Posten der Kür-
zungen bei den Gesundheitsfachberufen 
und der Ausbildung in der Altenpflege ge-
stolpert. Wir wissen alle, dass wir da ekla-
tante Bedarfe haben. Können Sie das er-

klären, warum die Ansätze dort um 20 Pro-
zent gekürzt werden? Das gilt auch für die 
DaZ-Maßnahmen, da möchte ich das auch 
gern wissen. 
 
Monika Heinold, Finanzministerin: 

Ich würde gern noch auf Frau Raudies ein-
gehen. Sie hatten die Frage der Kürzung 
bei der Polizei, bei der Präventionsarbeit, 
angesprochen. Ich bitte das Innenministe-
rium, diese Position gleich zu erläutern. 
Frau Raudies, außerdem hatten Sie ge-
sagt, dass es mir nicht gelungen sei, zu er-
klären, wie die Lücke zustande gekommen 
sei. Deshalb möchte ich noch einmal eine 
Passage aus meinem Sprechzettel vortra-
gen, damit da auch nichts falsch im Raum 
stehenbleibt. Da hatte ich gesagt: 

„Die Landesregierung hat in den letzten Ta-
gen intensiv darüber beraten, wie der durch 
Steuermindereinnahmen und tarifbedingte 
Kostensteigerungen entstandene Hand-
lungsbedarf in Höhe von rund 144 Millionen 
Euro … bewältigt werden kann.“ 

Ich hatte vorher erläutert, dass wir 122 Mil-
lionen Euro Steuermindereinnahmen ha-
ben, wovon wir 57 Millionen Euro mit einem 
konjunkturellen Anteil in der Wirkung ha-
ben. Ich hatte die 29 Millionen Euro nach 
dem TVöD erwähnt und die 50 Millionen 
Euro für die TVL–Prognose. Insofern 
möchte ich sagen, dass ich das transparent 
erläutert habe. 
Wir haben dann noch die Frage zu den Ge-
sundheitsberufen und der Altenpflege. 
Auch dies haben wir uns natürlich genau 
angeschaut. Da würde ich das zuständige 
Justizministerium bitten, das einmal zu er-
läutern. 
Uns ist eben noch ein Zahlendreher – 
glaube ich – im Einzelplan 07 aufgefallen. – 
Ne, doch nicht? 
(Ministerin Heinold berät sich kurz mit Mit-
arbeitenden aus dem Finanzministerium) 

Da ist noch ein Fehler im Einzelplan 07. 
Das mögen Sie uns verzeihen. Wir haben 
hier sehr schnell gearbeitet. Da scheint 
noch ein Zahlendreher oder ein Vorzeichen 
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falsch zu sein. Das bessern wir nach. Das 
betrifft im Einzelplan 07 die beiden unteren 
Zeilen. – Richtig? Wir klären das, und Sie 
bekommen dann für den Einzelplan 07 die 
aktualisierte Fassung. Ich bitte mit etwas 
Wohlwollen zu betrachten, dass wir Ihnen 
heute Morgen schon die Liste mitgebracht 
haben, quasi druckfrisch. Sie bekommen 
diese beiden Zeilen noch aktualisiert. 
Jetzt gern das Innenministerium und das 
Justizministerium zu den beiden genannten 
Themen. 
 
Herr Kühle, Ministerium für Justiz und Ge-

sundheit: 

Guten Tag! Ich heiße Benjamin Kühle und 
bin zuständiger Haushaltsbeauftragter für 
den Einzelplan 09 im Justiz- und Gesund-
heitsministerium. Zu der Nachfrage zur Ein-
sparung der Landesanteile zur Finanzie-
rung der Pflegeausbildung: Dabei handelt 
es sich um eine aktuell vorgenommene 
Analyse, in welcher Höhe die Ausgaben zur 
Hinzufügung unseres Sondervermögens 
erwartet werden. Die Planungen haben er-
geben, dass Minderausgaben mindestens 
in der hier vorgesehenen Höhe anfallen 
werden. Das heißt, es sind keinerlei Ein-
sparmaßnahmen zu erwarten. Die 1,7 Milli-
onen Euro werden also aufgrund der aktu-
ellen Hochrechnung nicht in diesem Jahr 
verausgabt werden. 
 
Vorsitzender Lars Harms: 

Frau Krämer, dazu eine Nachfrage? 
 
Annabell Krämer [FDP]: 

Ja. – Woran liegt das? Weil weniger Stellen 
besetzt sind? Wurde nicht richtig kalkuliert? 
Haben wir es nicht geschafft, so viele Aus-
bildungsplätze zu besetzen, wie wir woll-
ten? Was ist der Grund? 
 

Herr Kühle, Ministerium für Justiz und Ge-

sundheit: 

Ja, es ist so, dass die Jahrgänge jetzt erst 
so aufgestellt worden sind, dass wir unter 
Volllast fahren. Das, was bisher im Haus-
halt etatisiert worden ist, waren noch Pla-
nungsgrößen. Diese Planungsgrößen wer-
den jetzt mit Ausweitung der Pflegeklassen 
wieder neu berechnet. Wir erwarten jetzt, 
dass von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr 
immer schärfer und stärker eine Konkreti-
sierung des Haushaltsansatzes erfolgen 
kann. Das, was bisher etatisiert worden ist, 
das beruhte auf Planungen. So, wie jetzt 
aktuell die Hochrechnungen aussehen, 
werden in diesem Jahr Minderausgaben er-
wartet. Für 2024 werden wir uns noch ein-
mal anschauen, in welcher Höhe Ausgaben 
zu erwarten sind, und dann werden wir die 
Veranschlagung bedarfsgerecht anpassen. 
 
Annabell Krämer [FDP]: 

Verstehe ich das richtig, dass man nicht 
wusste, wie viele Plätze besetzt sein wer-
den? Deshalb konnte man die Kosten nicht 
genau beziffern? Oder hat man einfach im-
mer für ein gesamtes Jahr eingestellt, ob-
wohl ein Schuljahr erst dann und dann be-
ginnt? Woran liegt das? Wusste ich nicht, 
wie viel Plätze, wusste ich nicht, wie teuer 
oder was? Was war die Unsicherheit? 
 
Herr Kühle, Ministerium für Justiz und Ge-

sundheit: 

Das müsste ich im Fachbereich nachfragen 
und dann nachliefern, worauf das beruht. 
 
Vorsitzender Lars Harms: 

Gut, das wird dann zum nächsten Mal ge-
klärt. Vielleicht lässt sich das bis Donners-
tag bewerkstelligen, sodass wir die inhaltli-
che Antwort dann vorliegen haben, wenn 
der Finanzausschuss tagt. Es wäre gut, 
wenn wir dann schon die entsprechenden 
Informationen hätten. Wenn das schriftlich 
nicht geht, wäre es schön, wenn jemand 
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kurz vorbeikommt und das mündlich erklärt, 
damit wir dann für die Debatte am Freitag 
alle Informationen haben. Das wäre toll. – 
Vielen Dank. 
Dann kommen wir zur Frage zur Polizei. 
 
Frau Dr. Detering, Ministerium für Inneres, 
Kommunales, Wohnen und Sport: 
Silke Detering, ich bin die Haushaltsbeauf-
tragte des Innenministeriums. Wenn ich es 
eben richtig mitbekommen habe, ging es 
um die Kürzung des Titels „Landesweite 
wissenschaftliche Untersuchung zu extre-
mistischen und rassistischen Einstellungen 
innerhalb der Polizei“. Das war die Nach-
frage. 
Wir haben die Mittel zum Teil gekürzt. Das 
beruht darauf, dass es in dem Bereich be-
reits verschieden Bundes- und darauf auf-
bauend auch Landesanteile an Studien 
gibt. Deshalb haben wir uns Gedanken dar-
über gemacht, wie wir, ohne die Mittel voll-
ständig zu kürzen, an der Stelle einsparen 
können. Wir haben vor dem Hintergrund 
der Studien, die es bereits gibt, das für ver-
tretbar gehalten. 

Thomas Losse-Müller [SPD]: 

Was ist denn jetzt der formale Status dieser 
Liste? Wird das ein Nachtrag der regie-
rungstragenden Fraktionen? Ist es so, dass 
es einen Koalitionsausschuss gab, oder ist 
das eine rein interne Kabinettsliste von Din-
gen, die Sie entschieden haben, einfach 
nicht auszugeben, obwohl Ihnen das Parla-
ment dazu das Recht gegeben hat? Man 
würde ja erwarten, dass das mindestens 
ein Nachtrag wird. Oder ist es – jetzt gerade 
auch nach dem Beitrag aus dem Justizmi-
nisterium – eine Prognose von Dingen, die 
ohnehin nicht ausgegeben werden, weil 
man sie nicht braucht? 
 
Monika Heinold, Finanzministerin: 

Das Parlament gibt uns ja die Möglichkeit 
eines Ausgaberahmens und eine Ermäch-
tigung, Titel auszugeben, keine Verpflich-
tung. So ist es formal. Es bedarf keiner 

Nachschiebeliste, sondern in der Mittelbe-
wirtschaftung der einzelnen Titel wird jetzt 
beidseitig darauf geachtet, dass nicht mehr 
ausgegeben wird als mit dieser Liste ver-
einbart wurde. Das ist keine interne Liste 
mehr, sondern das ist eine öffentliche Liste. 
Deshalb ist sie hier, und sie wird auch ver-
umdruckt. Sie geht ganz normal dem Aus-
schuss zu, und damit haben wir eine Orien-
tierung. 
 
Vorsitzender Lars Harms [SSW]: 

Meine Liste ist leer. Gibt es weitere Wort-
meldungen? – Das sehe ich nicht. 
Dann danke ich erst einmal allen, die hier 
Rede und Antwort gestanden haben. Ich 
habe noch zwei Dinge zu sagen. Uns soll-
ten der Sprechzettel und auch die Finanzie-
rungsliste – dann in korrigierter Form – als 
Umdruck zur Verfügung gestellt werden. 
Da würde es uns natürlich alle freuen, wenn 
wir das rechtzeitig vor Freitag bekommen. 
Dann möchte ich mich besonders auch bei 
den Protokollanten bedanken. Das ging 
sehr fix, und der Wechsel war richtig sport-
lich. Das kannte ich bisher immer nur vom 
4x400-m-Lauf. 

(Beifall) 
Ich finde es großartig, dass die Organisa-
tion in der Verwaltung so schnell geklappt 
hat, dass Sie hierhergekommen sind und 
uns bei der Arbeit geholfen haben. 
 
Monika Heinold, Finanzministerin: 

Ich möchte noch einmal sagen, dass es gut 
ist, dass die Landtagssitzung am Freitag 
um 14 Uhr beginnt. Sie wissen, ich habe 
Jahres-FMK in Münster und am Rande 
auch Vorbereitungsgespräche in meiner 
TdL-Verantwortung. Ich werde Donnerstag 
deshalb auch nicht hier im Ausschuss sein, 
aber der Staatssekretär wird da sein. Frei-
tag werde ich morgens dann selbstver-
ständlich so früh in Münster losfahren, dass 
ich an der Sondersitzung des Landtages 
teilnehmen kann. 
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Vorsitzender Lars Harms [SSW]: 

Alles klar, dann wissen wir Bescheid. Wir 
sind selbstverständlich auch mit dem 
Staatssekretär arbeitsfähig. 
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2.  Verschiedenes 
 

Zu dem Tagesordnungspunkt liegt nichts vor. 

 

Der Vorsitzende, Abgeordneter Harms, schließt die Sitzung um 12:12 Uhr. 

 

 

 

 

 

 

 gez. Lars Harms gez. Ole Schmidt 
 Vorsitzender Geschäfts- und Protokollführer 
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